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㴓ᨕٞڹ 㸄̄ۅ ᔓ̄Ǒ ␄̄ꞒḌȑᬗᜏٞḀሀ 
Brunnen „Arzbach“

rs

Zone I (Fassunqsbereich)

Die Zone I soll den Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage und ihrer unmittelbaren Umgebung vor 
jeglichen Verunreinigungen und sonstigen Beeinträchtigungen gewährleisten.

Deshalb sind alle damit nicht zu vereinbarenden Einrichtungen, Handlungen und Vorgänge untersagt, 
und zwar insbesondere:

1.1 die für die Zonen III und II genannten Einrichtungen, Handlungen und Vorgänge

1.2 Fahr- und Fußgängerverkehr

1.3 land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Nutzung

1.4 Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln

Zone II (Engere Schutzzone)

Die Zone II soll den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen (z.B. Bakterien, 
Viren, Parasiten und Wurmeier) sowie vor sonstigen Beeinträchtigungen gewährleisten, die bei 
geringer Fließdauer und -strecke zur Trinkwassergewinnungsanlage gefährlich sind.

Deshalb sind alle damit nicht zu vereinbarenden Einrichtungen, Handlungen und Vorgänge untersagt, 
und zwar insbesondere:

2.1 die für die Zone III genannten Einrichtungen, Handlungen und Vorgänge

2.2 Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen einschließlich deren Nutzungsänderung

2,3 Bau und Erweiterung von Straßen, Bahnlinien und sonstigen Verkehrsanlagen

2.4 Änderung von Verkehrsanlagen, ausgenommen zur Verbesserung des Grundwasserschutzes

2.5 Baustelleneinrichtungen

2.6 Transport wassergefährdender oder radioaktiver Stoffe

2.7 Lagerung von Heiz- und Dieselöl

2.8 Transformatoren und Stromleitungen mit flüssigen, wassergefährdenden Kühl- und Isoliermitteln

2.9 Anwendung von Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft (Gülle, Jauche, Festmist) und Silage-
sickersaft

2.10 Errichtung und Erweiterung von Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Silagesickersäften, Festmist und Silagen ______ ___________ _

lnullnull/null i  :nullnull null
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ἜΜ¯ 〙ጀ༆ȑȴ 㨕̄₢̄ ⴒȷڿℌ㌋ጏ؀ Ȝ̄ٞ 䬥̄℀ᤋ⠏ȵ␐ȑٮꞤǖ﷽₢

Ἔξ ¯ 㠇ۅՌ༒ԏ₢ 㨕̄₢̄ ☧⌀ᤔᐏڽ ᤇ̄ᐓ་ᔑꞡ₢ ȡ̄␐Ǒ̄ᐤժడሤ٬ 㨏̄ڸ₮༒ȡጅ༔ ᘒ̄༌༆ᐤՌᤓᐣᤔᐏ؀

Ἔύ ¯⼏ؔሀ␈༆Ȝጀ̄㨕₢̄ ጏᐙꞣ﷽ԏꞒ ᘒ̄ༀఏؔ␐℀ᤓᐣᤀᐔ༆ᜀ̄ᤇᐓ་ᔀꞣ་ ༀݔ̄ ✆̄༒əℼ␐ሓༀ̄
⼏ؔሀ␈༆Ȝጀ 㨕̄₢̄ ȡ␐Ǒ̄ᐤժడሤ٬ 㨏̄ڸ₮༒ȡጅݾ ᘒ̄༌༆᐀␐ℙጔ⌀ᤔᐏ؀̄㌧༆ ༀݔ̄ ԏؠ℀̄✏ ¯
᠕ఏ˿ᔋༀ

ἜЁ ¯ 䔧༆ሆݔᐤԺ ฏ̄⌼ᐔ༆ᜀ ༀݔ̄ Ꞥ̄Ǒ̄☧⌙ᐔ༆ ✏̄℀ᤔԏǑ̄ᐒ︢

Ἔν ¯ 䀏ؔǑ﷽℀Ȝጀ̄Ȝٞ ᨆ̄⌀༒ԏ؀Ȝጀ 㨕̄₢̄ 㠆㰋་

Ἔώ ¯ 㠒ༀ ¯˰␐ ఏ̄؀ 㠳̄ȴ༺༆ᔀ،₯ȴ ላ̄̄ ఏ؀ 䜏̄⌀༒℀᐀ጳ̄℅ሀጏ₢̄㈙ᐔȜጀ ⠇̄ ༆̄ᐅ﷽ℏ︢་ Ȝ̄ٞ
ᤇ┨ɔؗᤀԱ་ఏ₢ ☇̄┨༒␐₯ȴ་ ᐒ̄︢ ᤇ̄─̄⼏ۃᤋጏ₢ ఏ̄Ꞓ ¯᠏ ጳȵҖጅ་ Ȝ̄ٞ ఏ̄؀ ᔧ̄ༀں₢ ¯
∙ᐔ༆✏թ؀ఏ 㨕̄ۇȲ༓་

Zone III (Weitere Schutzzone)

Die Zone III soll den Schutz vor weitreichenden
Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder schwer abbaubaren chemischen und radioaktiven 
Verunreinigungen gewährleisten.

Deshalb sind alle damit nicht zu vereinbarenden Einrichtungen, Handlungen und Vorgänge untersagt, 
und zwar insbesondere:

3.1 Ausweisung und Erweiterung von Gebieten für Industrie und Gewerbe

3.2 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung von Betrieben und Anlagen zum
Herstellen, Behandeln, Verwenden, Verarbeiten und Lagern von radioaktiven und nicht oder nur 
schwer abbaubaren wassergefährdenden Stoffen wie z.B. Raffinerien, Metallhütten, chemische 
Fabriken, Chemikalienlager und kerntechnische Anlagen

3.3 Ausweisung und Erweiterung von Baugebieten

3.4 Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen, es sei denn, die mittlere Schutzfunktion der 
grundwasserüberdeckenden Schichten unterhalb der Eingriffssohle wird der oberen 
Wasserbehörde nachgewiesen. Der Nachweis ist nicht erforderlich für das Schließen einzelner 
Baulücken innerhalb bebauter Ortslagen

3.5 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung von Wärmekraftwerken, soweit nicht 
gasbetrieben

3.6 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung von Flugplätzen

3.7 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung von Güterumschlagplätzen (z.B, 
Rangierbahnhöfe, Güterbahnhöfe, Autohöfe)

3.8 Militärische Anlagen und Übungen, soweit sie nicht den Vorgaben des DVGW-Regelwerkes W 
106 entsprechen

Seite 2 von 5
244



⨜㼀̄ ᨆڻ␐ǘȴᜀ ᨆ̄⌏ሀԏڸ₢ጀ ᔌ̄༆ ⌏̄ᐏ₭ℒ␐ༀ 䠑̄ጏᐅᤡǘȴ 㨕̄₢̄ ФԽ༽㤡㰅⠏₢

⨜μ ᨆ̄ڻ␐ǘȴᜀ ᨆ̄⌏ሀԏڸȴ ᔌ̄ༀ؀ ⌏̄ᐏ₢ҹሤԺ 䠑̄ጏᐅᤡǘȴ 㨕̄₢̄ ต℥㤡㰀ٮ་

⨜Μ ᨆ̄ڻ␐ǘȴᜀ ᨆ̄⌏ሀԏڸ₢ጀ ᔌ̄༆ ⌏̄ᐏ₢ҹሤԺ 䠑̄ጏᐅᤡǘȴ 㨕̄₢̄ ㈆ሏթٞ┏₢

⨜ξ ᨆ̄ڻ␐ǘȴᜀ ᨆ̄⌏ሀԏڸ₢ጀ ᔌ̄༆ ⌏̄ᐏ₭ℒ␐ༀ 䠑̄ጏᐅᤡǘȴ 㨕̄₢̄ 㔙♯ᐅ﷽ℏ₢

⨜ύ ᨆ̄ڻ␐ǘȴᜀ ᨆ̄⌏ህ༆Ȝጀ ᔌ̄༆ ⌏̄ᐏ₭ℒ␐ༀ 䠑̄ጏᐅᤡǘȴ 㨕̄₢̄ ༀԱᐙ₢ℙጏʯ؈⼏ ᤇ̄ᐓ་ᔑꞡ₥
ༀݔ ⴙ̄㴋ᤐꞡ ༆̄┕℀ጅ̄ሑ ᨒ̄ᴄ༆ȷԼ་ Ꞥ̄Ǒ̄ ఏ؀ ᔧ̄༆་ ∙̄ᐔ༆✏թ،ༀ Ȝ̄ԏ؀ ¯᠏ ᤀ␐ǘȴ ఏ̄؁
‒␐ҹላሏ₢̄┳؀̄✙ȖؘԶሔ␐ༀ ⴙ̄㴋ᤐꞡ₢ ᤋ̄ Ѕ̄ڿ㴏₢ ላ̄̄∙ᐔༀؔ␐ȑٮጏ✒ༀԏ₢ 䄠̄ሀЅ∙ፂ ላ̄̄ ఏ؁
䜏⌏ሡ᐀̄ጳ℅ሓ་ ㈙̄ᐔȜጀ

⨜Ё 〙̄ጀ༆ȑȴ 㨕̄₢̄ ᠙ȑᐅᔥ┏ʯ 㨕̄₢̄ ఏȷ₢ ༒̄ȷ ฆ̄Ȝణᤔᐏؙڼ㰐،Ȝጀ ᤇ̄ᐓ༐་ ¯࠙ ︡

⨜ν ᨆ̄ڻ␐ǘȴᜀ ᨆ̄⌏ሀԏڸ₢ጀ ᔌ̄ༀ؀ ⌏̄ᐏ₭ℒ␐ༀ 䠑̄ጏᐅᤀ℅ȑȴ 㨕̄₢̄ ―ԱℏህȜጔᤋ℀ᤓ་ ⠇̄Ꞓ ¯᠏ ┻،༆₢ ¯
㨕₢̄ ⌙᐀ᐏڼༀ┼Ա་ٞఏ₢ Ѕ̄ᔥ─་

⨜Κ⬀̄ᨆڻ␐ǘȴ Ȝ̄ٞ ᨆ̄⌏ሀԏڸȴ ఏ̄؀ ㄙ̄˰ℒᐙҖᔋ ༒̄ȵ␐ℒ༽ℒ␐ ⴒ̄ᐤՎᤔᐏں₭ℙᐅȜጔᤋℙጏ₢¯
䄠༓་㌧༆ℙɒ Ȝ̄ٞ ་䈗ࠀؘ┧ᤇۃ✏ጏ͟‏̄ ᤇ̄ᐓ་ᔀꞣ་ ☋̄℀ᤓༀʯ ༀݔ̄ ༒̄₢ༀ ༆̄թစༀ 㠒̄␀စԺህ̄
ጏ⌼ۃ٬༒ᐅ་ Ȝ̄ٞ ላ̄̄ ᤋጏꞡᐔ་་ 䰏̄ሀң✔︢ٱༀ₢ ఇ̄٬ۅ 㜋̄ᐹ༈Җᔋ་ ᤇ̄─̄Фժఏ₢ ㌧̄༆㤆㌀┅̄
⌏،་

⨜Щ ᨆ̄ڻ␐ǘȴᜀ ᨆ̄⌏ህ༆Ȝጀ ᔌ̄ༀ؀ ⌏̄ᐏ₭ℒ␐ༀ 䠑̄ጏᐅᤡǘȴ 㨕̄₢̄ ㄡ㰆ᤋℙጏ₢̄Ȝٞ ጏ̄ᐤՌᔔᐏȷ₢ ¯
☧⌙ᐔ༆ᐙꞣ﷽ጆɔ་

⨜κ ᨒ̄₢ℏሀǘȴ̄㨕₢̄ ☧⌙ᐔ༆ ላ̄̄ ఏ₢ 䠋̄Ǒ༆ጆȑ︢ᜀ ༒̄ȵ␐ℒ༽ℒ␐ ☧̄⌀ᤔᐏې༆ᐒ␈༆ȑȴᜀ Ӝ̄ༀ؆ሏᐏℇȴ ¯
Ȝٞ Ӝ̄༆؀༓₯ȴᜀ ᤇ̄ᐓ་ᔑꞡ₢ ༀݔ̄ ✆̄༒ə℀㰤Խጏ̄⼏ؔሀ␈༆Ȝጀ 㨕̄₢̄ ȡ␐Ǒ̄ᐤժడሤ٬ ¯
㨏ڸ₮༒ȡጅݾ ᘒ̄༌༆ᐤՌᤓᐣᤔᐏ؀ ㌧̄༆ ༀݔ̄ ✏̄ℏ✅ༀ ᠕̄ఏ˿ᔋༀ

⨜Е ᨒ̄˸༒ǘ₢ጀ 㨕̄₢̄ ☧⌙ᐔ༆ ላ̄̄ ༒₢̄ ᔧ༆ሆݔᐤԺ᐀̄ ฏ⌀㰔ᐏڽ ᤇ̄ᐓ་ᔑꞡ₢ ȡ̄␐Ǒ̄ᐤժడሤ٬ ¯
㨏ڸ₮ༀላሓԏ᐀ ᘒ̄༌༆ᐤՌᤓᐣᤔᐏ؀

⨜Ἕ ⼏̄؀⌏₢ఇȴ 㨕̄₢̄ ᤇᐣᤔ␐ҟ ᔌ̄༆ ᤇ̄ᐡᤇጧᤆ་ ⌙̄ᐔ༆ጏ┼Աఏ︢་ ⴙ̄ԏᤡڻሀ་ 䄨̄ᰘᰀ
᠙Ȧ␀Բǖᜀ̄ Ѕڿ㴀་ᤇ┧؀ɑՂ ⴳ̄℡㨀༆✆་₢Ȝጔس␈ᐅ㰋་ٞᜀ Ф̄Ռᤤࠏʯ ″̄␈ᐅ㰋ఏ₢ ఏ̄᐀¯
Ȧ䈀✙ڼ᠏ ✏̄ሑ ᠙̄ȑ 㨕̄₢̄ ☋ℙጏ₢ ఏ̄᐀ Ѕ̄ڿ㴏◌ᜀ ∙̄ᐔ༆ӂ Ф̄Խ་་ҟ Ȝ̄ٞ 〇̄┅㨀༆٬ؔࠏ Ȝ̄ٞ 㨕̄₢̄
〼ڻ᐀␐Ȗ⠀ݠꞣ་

⨜ἂ ᨆ̄ڻ␐ǘȴᜀ ᨆ̄⌏ህ༆Ȝጀ ᔌ̄༆ ⌏̄ᐏ₭ℒ␐ༀ 䠑̄ጏᐅᤡǘȴ 㨕̄₢̄ Ȝԏڻ،ሔ␀Ժ₢ й̄༒␐༆₢ ┳̄؀̄
⌙ᐔ༆ጏ┼Աఏ₢ఏ Ѕ̄ᔥ┏

⨜ἀἀ̄䠑ጙȴ 䄰̄ᤓ༆ʯ ☧̄┳℡་ᜀ̄䠑ᐤՌᤓ་ᜀ 䀏̄؀ᐅ﷽ℏʯ̄᠏ Մ︢﷽₢ Ȝ̄ٞ ་ఏᴌأ̄⼏ Ꞥ̄Ǒ̄
⌙ᐔ༆ጀؙ㰐،ༀ︢་ Ѕ̄ᔥ┏ʯ ᤇ̄ᐓༀȶꞣༀ₢ ᐒ̄︢

λ ¯ ㄡ༒₱་ጏ₢ ┳̄؁ ఏ₢ 䀙̄ȑᐐᤡҚ✏ᤆٞ─
Ἔ̄ 䀏ረ㬡̄┳؀̄ఏ₢ 䀙̄Ȧጀ؀ؠᤇ␐
⨜̄ 㠒༔﷽ࠆᤀ┅ᐅᔥ─┳̄؀̄ℙҟ︢ Ȝ̄ٞ ¯

┕؀ᐅ⌀ሆҚ␀Մ─ҹሤԺ¯᠏ Ǘሀؠༀ

㜋̄ ఏ₢ Ȝ̄ԏ؀ 䰒̄┥ༀ؀̄Τ⨀̄ ᤇ┓ༀ┳Աԏ₢ ㈼̄℡་ ሔ̄Ǒ̄₯؀ ༒̄₢ༀ ᔧ̄༆ሆݔᐤԺ 〙̄ጀ༆ȑȴ Ȝ̄ٞ 』̄ህȜጔ㘀
㨏ۃ༓Ȝጀ ⠇̄ℼᐔሓᰀ

⨜἟ 䠋̄ԏڻ،ሔ␐ༀ 㔆̄ᤋᐥᔆꞫқں₢ Ȝ̄ٞ Ѕ̄ؕꞵ༒ǘ₢ጏ₢ Ꞥ̄Ǒ̄┡㌔ᐒጏʯ̄ ⌙ᐔ༆ጏ┼Աఏ︢་ ㄳ̄Ռҟ Ȝ̄ٞ ¯
㜔ᔡሏڻህԏ℀₢

Џሀԏ ⨀̄̄㨕₢̄ Ḁ
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⨜Ἢ ☧̄┙℡ఏ㤕ȡ་ᜀ ༔ݔ̄ ጒ̄℀Ǒȭ̄ᤜ ۇ̄┳

⨜Ἤᰂ̄ ☧ℙጏڸȴ 㨕̄₢̄ ₢ༀ︢ٱ᐀␈″ ᤇ̄᐀̄∼ڻ༈؈⌏┅ڿ་ Ȝ̄ٞ ☧̄┙℡㨏︡ںۆȜጔᤋ℀ᤓ་ᜀ¯
䀕␐ᔀ┏₢ᐤ٬ℙ␀ࠏ₢̄Ȝٞ ฒ̄༽༆༒ᐙ︢ༀ₢

⨜Ἤᰟ̄ ☧ℙጏڸȴ ᤇ̄␐ Ȝ̄✏ℙᐅݺༀ؀ 〕̄␈ༀ؉ Ȝ̄ٞ ㈏̄ᐅጏᐅ༒ȷ 䄨̄ᰀ̄᠜¯᠏ ༐ᤡఏᴌᜀڼ ⌏̄︡ ¯
䠑ᐏٮȜጔҟ Ȝ̄ٞ ☇̄ᐡᤇጇȴᐹؕ⠏ᐔༀ ⠇̄¯˰␐ԏሡሓༀ₢ ☇̄ᐣሆࠇ₢ጏ₢ ┳̄؀̄ఙ᐀ ฆ̄Ȝ⌙ٞᐔༀ؁
┳Ա་ ་︡࠻̄

⨜἞¯ ☧┙℀℧༐ᤀ︢ℇ₢ጔᤋℙጏʯ̄ ༔ݔ ጒ̄℀Ǒȭ̄ᤜ ۇ̄┳

⨜἞ᰂ̄ ☋ℙጏ₢̄⠇Ꞓ 〙̄ጏڹ Ȝ̄ٞ ¯᠏ Մ︢﷽₢ 㨕̄₢̄ ☇қ⌆ᤤࠔᜀ ㄆ̄ᤥəᤐݻۇጔ␐ؕǖ Ȝ̄ٞ ☡̄Ǒںሀ┏₢
⨜἞ᰟ̄ ☋ℙጏ₢̄⠇؀̄ ᠏Մ︢ℇȴ 㨕̄₢̄ ᠒ᔀᤧ┼℀ℏ₢
⨜἞ᰪ̄ ☧┙℀ℇꞦ␐℀ᤓᤋ℀ᤓ་̄Ȝٞ ԃ̄⌒ᐤԺ˸ᤓ༆
⨜ἀḜⰀ̄☋ℙጏ₢̄⠇أ⼏؀̄༆ǘȴ 㨕̄₢̄ ᐅᐅᔥ┏₢̄䄨ᰀ̄᠜‏ ᠙̄Ȧ␀Բǖں⑘␡ላፂ

⨜Ἣ¯ 〙︢⌀ሆҚ␐ᤥҹሤ٬ༀ ༒̄₢ᐤՌሏ㴀ℒ␐̄ጙ؅་✙ȑℒ␐ༀ ᐕ̄⌒ༀ ┕̄ؔһሆǑᐤՄ┅ℒ␐ༀ᠏̄ Ǘሀؠᐥ㌀ԱȜጀ̄Ȝٞ ¯
ᘇٮȜ጗ ᐕ̄┏ڹ ᐒ̄ༀ ȡ̄␐Ǒ̄ጆȜణᤔᐏؔ␐ᔀȷ︢ Ȝ̄ԏ؀ ⼕̄ؔᔆጏጏᐒ␐Қ㤇♯ԏ₢ ✏̄Ǘሏ✏₢̄⌒، ¯
䄸㌋ጏ㨏ؕ،₯ȴ ላ̄̄ ఏ؀ 䜏̄⌏ሡ᐀̄ጳ℅ሀጏ₢̄㈙ᐔȜፂᜀ ༔ݔ̄ ጒ̄℀Ǒላ̄ᐧ༔ᔋఏں ۇ̄┳

⨜ἀ⬜Κ̄☋✙ȑ 㨕̄₢̄ ⴕȶҟ Ȝ̄ٞ Е̄₢ఏ؈Ȳǘں₢ᜀ ᤇ̄ᐓ་ᔑꞡ₢ Ѕ̄ںȧ✀ᐅ⌒༔་
⨜Ἣᰟ¯ ☋⌏︢Ȝጀ 㨕̄₢̄ 䬥℀ᤋ⠏ȵ␐Ȗ⠑ህԏ℀ʯ ༀݔ̄ ጏ̄ꬿ㴀 ఏ̄؀ 䬥̄ℙ˿་ᐤԲٮҟ ¯

☋⌏︢Ȝጔ㨏؀ᔆఋȜጀ ላ̄̄ ఏ؀ 䜏̄⌀༒℀᐀̄ጳ℅ሀጏ₢̄㈙ᐔȜጀ ላ̄̄∙ᐔ༆ҟ Ȝ̄ٞ ¯
䀏ሡ备﷽ℏȵ␐Ȗ⠓ؠሏԏ₢ ȡ̄␐Ǒ̄ᤋጏ⌏︢ݺ ⌏̄،་ ళ̄ۅ་

⨜Ἣᰪ̄ ☋⌏︢Ȝጀ 㨕̄₢̄ 䬥ℙ˿་ᐤԲǑ⠑ህԏ℀₢ ᤇ̄─̄㈆༒ℙ₢థℼ␐་ ༒̄ȵ␐ℒ༽℀ሤ٬̄ ఏ؀ 䠋̄ԏںᤀ℅Ȝጀ 㨕̄₢̄
ڹ┏ༀԱ᐀┡㰀␐་ᜀ̄ᐕ؈⼏ ༔̄ ȡ̄␐Ǒ̄ጆȜణᤔᐏؔ␐ᔋ་ٞ ༆̄┕ℓǑ

⨜Ἣᰬ¯ ȴȜጀڻ┧☇ 㨕̄₢̄ 䬥ℙ˿ༀȵ␐Ȗ⠑ህԏ℀₢ ᤇ̄᐀̄〇┅┙Ա⠏ȥༀ₢
⨜Ἣᰞ̄ ་ఇȴأ⼏ 㨕̄₢̄ 㠳ȴ༆ᜀ ᐕ̄⌏ሀǑ̄ݔༀ᐀ ȡ̄␐Ǒ̄⠏ሀǚ̄Ȝٞ ✏̄ఙۅᐓ༆ؘစ ༆̄┕ℓǑ
⨜Ἣᰫ¯ ་ఇȴأ⼏ 㨕̄₢̄ −؅ᐤՄ┅ᐌ㌋ጏ؀ Җ̄༆ሀᐤԺ؀̄䀏ࠇ؀˼Ǒ 䄎̄㌡ℏᜀ̄唙ɑԺᜀ ㈏̄ᐅꞤᐅ䈀̄Ȝٞ ¯

В℀ᤓ༔ሤؔࠏᤥǑ ᤇ̄─̄᠆ᤤԺ ᔌ̄ༀ؀ Җؙ̄ጏ─ؕںȷꞒ ᔌ̄༆ ᐅ̄ᤆ̄ࠀᐤԶ༏✏ఏ␈ԏꞒ ᠕̄་ٞ
⨜Ἣ᱓̄ 〙ጏڸȴ 㨕̄₢̄ −؅ᐤՄ─Қళȴ༆ Җ̄༆ሀᐤԺ؀̄䀏؈Ȝ─Ǒ 䄎̄㌡ℏᜀ̄唙ɑԺᜀ ㈏̄ᐅꞤᐅ䈀̄ᐕ⌀ሏ̄㨕₢̄

┡ሏ㴥㰐ሀጏ₢㠳̄ȴݾሀǖ﷽₢ ᤇ̄㴏ᤡں✀ ఙ̄ȠںᤥǑ ₢Ǒ༆̄☋ℙጏ␐ݔ̄
⨜Ἣᰛ̄ ฼ۅȖǑ༆Ꞓሏԏ₢ 䄲̄﷽ఔሡᤓͲᜀ̄ᤇᐓ་ᔑꞡ₢ ㈕̄ℒ་ᐒℕ᐀̄ᤇ─̄ݔ␐ԏ؀ ᠕̄ఏᴃ℀ᤅԏ Ꞥ̄Ǒ̄

☇┥ᤋጀ✏ժ℅༆
⨜Ἣ᰿̄ ☇ᐧڻȴ་ 㨕̄₢̄ ㄡ㰆ᐤՌᤑꞒᜀ̄㈼࠙℔␐℀ᤑꞒ Ȝ̄ٞ ᠒̄ᔙ✥ᤡ℀
⨜Ἣᰂᴀ̄㔒ༀۆ༔ᤀٮᜀ ላ̄ᐧ༔ᔋఏ؀ༀ ¯᠏ ⌏ሌȜጀ
⨜ἫᰂΚ̄ ᔌȜጀᜀ̄ฆ㌋ℙ︢ȣ✆ɑՂݑ℀∙ Ф̄Վᤆ⠧ڿ␐ༀ
⨜Ἣᰂἀ̄ 〙︢⌀ሆҚ␐ᤥҹሤ٬ༀ ¯᠏ ጋȜ጗ں ᐕ̄┏ڹ ఙ̄✏ሀ ༀݔ̄ ں✙ٮ̄₯ ㈏̄ℌ࠙㤙⠒ٱǑ ㌧̄༆ᐤڻ٬ǖ་ ⌒̄؀ٞ
⨜Ἣᰂ⨁ ᨆ؀ሤစȑȴ ᔌ̄ༀ؀ ᨆ̄⌏ሀԏڸ₢ጀ 㨕̄₢̄ ㄡ༒ȴᤆǑ་ᤋℙጏ₢

⨜ὓ¯ ⠇ȴݺۃ⼏ ఏ̄؀ ጆ̄Ȝణᤔᐏ︢ࠏؘ،✏س་ Ф̄Խ␐ԏʯ ᤇ̄ᐓ་ᔀꞣ་ ༀݔ̄ ༀጇȴۃ̄⼏ 㨕̄₢̄ ⼏؉ ¯
Ȝٞ ᨋ̄ҚᔆጀȜጔ℀༒ǘȴ་

⨜Ἓ¯ ȑ✙ڼ᠏ ༒̄ȵ␐ℒༀ㴡ሀ␐̄ᨆ఻℉ Ȝ̄ٞ ᨆ̄ఓᤔጏ⌒︡Ȝጀ

⨜ἀ㼀̄☧ℙጏڹ Ȝ̄ٞ ☇̄┐ᤡఏ₢ ȲሤԺ؀✙ڼ̄✏ ″̄␈ᐅ㰋ༀٞ

⨜⨝¯ ᨆᤇٞ└␀Ռ㌔ᐏ̄ Ȝٞ ᐕ̄ȵҖጏ ᠕̄ఏȷላጆሥ┏ᜀ̄ ఇ٬ۅ ༀݔ̄ ༀݔ̄ ฆ̄Ȝణᤔᐏࠇؘ،✏سȴ ᐕ̄
㨏ڻላఏ؅ ⌒̄؀గ̄ ఙᐔ ༀݔ̄ Ꞥ̄ǖ℀༆ༀ̄ ФԲࠅ₢┇ٮሕ₢ ఏ̄؀ ጆ̄ȑ︢⌙ᐔ༆㌧ༀ،ༀ␈་ఏ₢ Ф̄Խ␐ԏ₢ ¯
Ȝԏᤡں✀ ఏ̄؀ ᨒ̄ȴڻ─└ᐕՌༀ ȡ̄␐Ǒ̄ꞡԱ ጏ̄⌼ԱℏሔԏǑ ሔ̄Ǒ̄Ȝٞ ላༀࠏ̄ ᤇ̄᐀ںሤ٬་ༀٞ Ȝ̄ٞ ¯

ఙȠںᤀ┅ༀ В̄␐༆Ȝጀ ⠇̄Ꞓ Ф̄Բٮ ఏ̄᐀ ฆ̄Ȝణᤔᐏؔ 㨕̄ڼ་ᔑꞡ₢ ⌏̄؀ఏ₢ ¯࠙ ︡

⨜⨂¯ ฏ⌒︡ȑȴ 㨕̄₢̄ ᨆణ㰆ꞡ
⨜⨟¯䀏؀ᐅ﷽℀Ȝ጗̄᠏ ᐏሀҖጇȴ ᔌ̄ༀ؀ ⌏̄ᐏ₭ℒ␐ༀ 䠑̄ጏᐅᤡǘȴ ༒̄ȷ᐀ ฏ̄⌼ᐔ༆᐀ ᔌ̄༆¯ᐏላ༆ 䠥̄༆ 䄨̄ᰘᰀ̄

㈒ᐤစ༒␐ༀ

Џሀԏ Ⰰ̄̄㨕₢̄ Ḁ
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⨜⨬¯ ᠕ڸ٬ȴ་

⨜⨞¯ йںȴȜጏ₢

⨜⨫¯ ⴼ؈ԏᜀ ᐅༀ̄┏ࠔ℀̄⼕ Ȝٞ ฆ̄ᔽ㨏ڿȵǑᤡǘȴ་ ᤇ̄㴏ᤡں✀ ఏ̄؀ ఙ̄┳؀ 㨕̄ڼༀᐏԺȷ₢ ☋̄ℙጏ₢

⨗⩓¯ ⴕқ؀ᐹᔆǑ

⨜⨛¯ ᠙ఏ✏Ǘሏ✗ ¯᠏ ┙Աༀ₢ 㨕̄₢̄ ฏ⌼ᐔ༆₢ Ꞥ̄Ǒ̄ ㄡ༒˼ᤐ؀⠏ȥ་ Ꞥ̄Ǒ̄ Ȝٞ ᔐ̄ȷ ⴙ̄ᐤԽȷ˰₭ؠڻᜀ ¯
䰏℅℀ᤓ༆ᜀ̄圙ꬼሀȴ㤡㰅⠏ᜀ й̄ᔆң˸ᤓ་ᜀ

⨜⨿¯ ᨆڻ␐ǘȴᜀ ᨆ̄⌏ህ༆Ȝጀ Ȝ̄ٞ ⌏̄ᐏ₢ҹሤԺ 䠑̄ጏᐅᤡǘȴ 㨕̄₢̄ ✙ȑℒ␐་ ☋̄ℙጏ₢ ሑ̄ ☇̄㴀་✀༆༒␀٬¯
䄨ᰘᰀ̄ฆሀ℡٬㌅ԏ₢ᜀ̄йᔀ؅Ժሑ༗ 唙̄ጌ٬㌅ԏ₢ᜀ ㈆̄༒⠏ሀң˸ᤓ་ᜀ น̄؅་٬㰇ᐏۓ

⨜Ⱍ¯ 䀕℀⠡ᤀጏع℀㰅⠏̄䄖ᤀᐔҟ̄Ȝٞ 㔆̄ᔀ␈་ℙጀ༆Ȝፂᰀ̄☇ᐓ་ᔑꞡ₢ ᐒ̄₢ٞ ༀݔ̄ ᤇ̄᐀̄ℙȑ┏︢ݾ ᨒ̄ȵ␐℀ᤓ̄
ᐅᤑꞒ་ఏ₢ 䀕̄℀⠑་ጏ˳

⨜Ⰲ¯ 䀏؀ᐅ﷽℀Ȝጀ̄Ȝٞ ⌏̄ᐏ₭℀ሤԺ̄ 䠑ጏᐅᤡǘȴ 㨕̄₢̄ 㔒༆ጏԺጀ་ᰀ
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ΝЅࠀڸ Ҭ̄ȝ ฀ڷ̄ ་̄ԼВጀᐄ᐀ᔑᘀ ¯ࠗ ȑ ᠉̄ᤀ  
des WSG „Brunnen Arzbach“

(ln AnUhnung an das DVGW'Arballsblatt W 101, Stand: Juni 2006)

WSG-Nr.; 403 220 688

Wasserschutzgebiete werden von der oberen Wasserbehörde durch Rechtsverordnung festgesetzt, 
in der nach Schutzzonen gestaffelte Verbote, Beschränkungen, Duldungs- und Handlungspflichten 
angeordnet werden können. (§ 13 LWG)

Grundlage der Regelungen sind die Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW-Arbeitsblatt W101), Stand Juni 2006.

Bei der Festsetzung von Wasserschutzgebieten ist zu berücksichtigen, dass die Arbeitsblätter 
W 101 bis W 103 lediglich Hinweise für bestimmte Regelfälle enthalten. Die Regelungen der 
Rechtsverordnungen sind auf der Grundlage der fachlichen Beurteilung der örtlichen Verhältnisse 
vorzunehmen, wobei die Anregungen in den ArbeitsWättem W 101 bis W 103 gegebenenfalls zu 
differenzieren und zu modifizieren sind.

Nach der ständigen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz weisen die 
Richtlinien zwar keine Rechtsnormqualität auf. Sie stellen jedoch technische Regelungen dar, die als 
vorweggenommene Sachverständigengutachten bei der Auslegung und Anwendung unbestimmter 
Rechtsbegriffe zugrundegelegt werden können. Abweichungen sind möglich, wenn sie sachlich 
gerechtfertigt sind.

Das DVGW-Arbeitsblatt W 101 enthält diesbezüglich folgende Hinweise (Vorwort, S.4, Absatz 3, und 
S. 14. Kapitel 7. Absatz 3);
, Die Richtlinie darf in keinem Fall pauschal angewandt werden. Das Wasserschutzgebiet muss den 
jeweiligen örtlichen Verhältnissen entsprechend differenziert und modifiziert werden. Demnach muss 
jedes Wasserschutzgebiet nach den geologischen und hydrogeologischen Gegebenheiten, den 
Vorbelastungen, Belaslungslrends und Sanierungserfordemissen betrachtet und die Nutzungsbe-
schränkungen festgelegt werden.“
.Bei der Anwendung der Tabelle 1 ist in Bezug auf die Einstufung des Gefährdungspotentials ein 
einheitlicher Maßslab für den Vergleich der unterschiedlichen Gefährdungen nicht gegeben. Bei der 
Formulierung der Schutzgebietsverordnungen ist ein Ermessensspielraum gegeben, der sich an 
der natürlichen Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung und den bereits vorhandenen 
Nutzungen orientieren sollte.“

Die Formulierungsvorschläge sind in Inhalt und Reihenfolge weder abschließend noch ver-
bindlich und machen eine Prüfung Im Jeweiligen Einzelfall nicht entbehrlich.

Bei der Formulierung des Verbolskatalogs sollte folgender Grundsatz (OVG Münster vom 1.10.2001. 
20 A 1945/99, ZfW 2004,114) berücksichtigt werden:

„ Die Schutzanordnungen einer Wasserschutzgebietsanordnung müssen, wenn sie ihren 
Sinn und Zweck erreichen sollen, die wesentlichen Gefährdungspotentiale möglichst umfas-
send und in einer für die Verwaltungspraxis geeigneten Weise ausschließen. Das Schutzkon- 
zopt darf keine Lücken enthalten, die seine Umsetzung als praktisch fragwürdig erscheinen 
lassen.“

Entwurf Ver- und Gebolskataloa RVO WSG .Brunnen Arzbaach". Abgrenzung vom 18.05.05

Bel nicht unterkellerten Bauvorhaben 
bzw. bei Bodeneingriffen < 1.0 m kann 
davon auegegangen werden, das die 
mittlere Schutzfunkllon der grundwasser- 
überdeckenden Deckschichten eingohal- 
ten wird.

3.5 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von Wärmekraftwerken, soweit nicht gasbetrieben

3.6 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von Flugplätzen, einschließlich Sicherheitsflächen, Not-
abwurfsplätze

Formulierung basiert auf Ziff. 4.0, Tabelle
1. DVGW W 101

3.7 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von Güterumschlagplätzen (z.B. Rangierbahnhöfe, Güter-
bahnhöfe. Autohöfe) sowie von Gleisanlagen des schie-
nengebundenen Verkehrs insgesamt

Formulierung basiert auf Ziff. 4.8. Tabelle
1. DVGW W 101

3.8 Militärische Anlagen und Übungen, soweit sie nicht den
Vorgaben des DVGW-Regelwerkes W106 entsprechen

Das Verbot basiert auf Ziff. 7.2 u. 7.3, 
Tabelle 1. DVGW W 101.
Die DVGW sieht allerdings keine Aus-
nahmen für Handlungen vor, die dem 
DVOW-Arbaltablatt W lOS” Rechnung 
tragen. Das DVGW Arbeitsblalt W 106 
- Militärische Übungen und Liegenschaf-

ten der Streitkräfle in Wasserschutzgebie-
ten - Stand: 1091 enthärt Kriterien zur 
Bewertung militärischer Handlungen ln 
Wasserschutzgebieten.
Das Bundesministerium der Verteidigung 
hat in den Durchführungsbestimmungen 
zu Manövern und anderen Übungen in 
Wasserschutzgebieten vom 8.10.1e02,1 
das Merkblatt W 106 als verbindliche 
Unterlage ln Kraft gesetzt. (Abschnitt A, 
Ziff.2)
Daher erscheint es sinnvoll, militärische 
Maßnahmen, die diesen Vorgaben Rech-
nung tragen, von dem Verbot auszuneh-
men. Achtung: DVGW-W 106 enthärt im 
HlnbDck auf die Vielfalt und die standort- 
spezifischen Gesichtspunkte keine gene-
relle Bewertung von martärischen Liegen-
schaften In Wasserschutzgebieten. Diese 
Entscheidung Ist dann im JeweBigen Ein- 
zelfaD zu treffen.

3.9 Errichtung. Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von Schießplätzen

Das Verbot basiert auf Ziff. 7.5, Tabelle 1. 
DVGW W 101.1m Hinblick auf das Go- 
fährdungspolenlial werden zunächst äße 
Schießplätze erfassL Im ElnzotfaB können 
unbedenkliche Anlagen über eine Befrei-
ung zugelassen werden.

3.10 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von Golfplätzen

3.11 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von Friedhöfen

Formulierung basiert auf Ziff. 7.0, Tabelle
1, DVGW W 101

Entwurf Ver-und Oebot$K«tflkm RVOWSO .Bfunrwn Arzbaach'. Abgrenzung vom 18,05.05 

Zone III (Weitere Schutzzone)

Die Zone III sollte in Anlehnung an das DVGW- Arbeitsblatt W 101, Stand: Juni 2006, den Schutz 
vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder schwer abbaubaren chemi-
schen oder vor radioaktiven Verunreinigungen, gewährleisten.

(Formulierung entspricht ZdT. 3 DVGW W 101.
Zu der Formulierung .und zwar insbesondere' hat das Oberverwaltungsgerieht Rholnland-PTalz in seinem Urteil vom 
29.März 2001,1 A 11786/00.OVG. ausgeführt
.Sind In der SZ III A alle Maßnahmen verboten, die zur chemischen oder radioaktiven Verunreinigung und ähnlichen Be- 
einträchügungon des Grundwassers führen können und folgt Im Anschluss an die Formulierung .und zwar Insbesondere' 
dann eine konkrete Aufzählung bestimmter Maßnahmen, so handelt es sich hierbei lediglich um eine beispielhafte, nicht 
aber um eine abschließende Aufzählung der In der Schutzzone untersagten Maßnahmen.
Es Ist somit möglich, vergleichbare Maßnahmen, die nicht unter einen der aufgezählton Verbolslatbestände zu fassen 
sind, In der Jeweiligen Schutzzone als verboten anzusehen.')

Deshalb sind alle damit nicht zu vereinbarenden Einrichtungen, Handlungen und Vorgänge unter-
sagt , und zwar insbesondere:

SZIII Regelung Begründung / Bemerkung

3.1 Neuausweisung und Erweiterung von Gebieten für Indust-
rie und Gewerbe

Das Verbot beruht auf Ziff. 1.1 u. 1.2, 
Tabelle 1. DVGW V/ 101. Die DVGW 
sieht generell Gebiete für Industrie und 
Gewerbe als Gefährdungspotenb'al für 
das Grundwasser an. (Ziff. 6)
Von dieser Bewertung sollte daher, wenn 
übethaupL nur nach fachlicher Bewertung 
des Jeweiligen Schutzgebietes und Insbe-
sondere der Schutzfunkllon der Deck-
schichten abgewichen werden.
Das Verbot könnte dann ähnlich wie Ziff. 
3.3 formunert werden. Die Abweichung ist 
dann aber fachlich zu begründen.

3.2 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von Betrieben und Anlagen zum Herstellen, Behandeln, 
Verwenden, Verarbeiten und Lagern von radioaktiven und 
nicht oder nur schwer abbaubaren wassergefährdenden 
Stoffen wie z.B. Raffinerien, Metallhütten, chemische Fab-
riken. Chemikalienlager und kemtechnische Anlagen

Das Verbot beruht auf Ziff. 1.4 u. 1.7, 
Tabelle 1 DVGW W 101.

3.3 Neuausweisung und Erweiterung von Baugebieten Das Verbot basiert auf Ziffer 4.1. 4.2 u.
4.3, Tabeße 1, DVGW W 101

3»—, ßeuausweisung und Erweiterung von Baugebieten, es sei 
denn, dle mitllera Sohutzfunktion der grundwasserüberde-
ckenden Schichten unlerhalb der _Eingriffssohle wird der. _ 
oberen Wasserbehörde nachgewiese]iZBeptt§c^weis ist 
bereits vor der Aufslellyng des Bebauungsplanes zu - 
erbringen. ------ *

Das Verbot basiert auf Ziffer 4J.
4.3, Tabelle 1, DVßWW föf 
JeßaoiffKtfiTcher Bewertung des 
"Schutzgebietes (hydrogeohglsches Gut-
achten) und der Schutzfunktion der Deck- 
schkhten kann das Verbot abgemSdert 
werdenTDerTTachwelthierzu Ist zu 
erbringen. ~~

3.4 Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen, es sei 
denn, die mittlere Schutzfunktion der grundwasserüberde-
ckenden Schichten unterhalb der Eingriffssohle wird der 
oberen Wasserbehörde nachgewiesen. Der Nachweis ist 
nicht erforderlich für das Schließen einzelner Baulücken 
innerhalb bebauter Ortsagen

Bzgl. Neubaugebiete s o.
Der Begriff der baulichen Anlage ent-
spricht § 2 Abs. 1 LBauO1 (Definition 
siehe Anmerkungen zu Ziff. 2.2).
Es handelt sich bei Verbot Ziff. 3.4 um 
einen Auffangtatbestand. SpezialfäF« von 
baulichen Anlagen sind ln den nachfol-
genden Verboten gesondert eufgeführL

Entwurf Ver- und Gebolskatalog RVO WSG .Brunnen Arzbaach'. Abgrenzung vom 18,05,00

3.12 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von Tankstellen

Das Verbot basiert auf Ziff. 1.3 u. 4.4, 
Tabelle 1. DVGW W 101

3.13 Errichtung. Etweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von Verkehrsanlagen, ausgenommen die Maßnahme er-
folgt im Einvernehmen mit der oberen Wasserbehörde 
unter Beachtung der Richtlinien für bautechnische Maß-
nahmen an Straßen in Wasserschutzgebieten (RiStWag) 
in der jeweils gültigen Fassung

Das Verbot basiert auf Ziff. 4.7, Tabelle 1. 
DVGW V/ 101
Die RiStWag Stand 2002,J wurde unter 
Mitwirkung der LAWA und der DVGW 
erarbeitet Sie wurde mit Schreiben des 
Bundosverkehrsminlsteriums vom 24. JuB 
2002 sowie das rheinland-pfälzischen 
Verkehrsministeriums vom 2. Dezember 
2002 oingoführt. Insoweit erscheint es 
sinnvoll, darauf Bezug zu nehmen.
Im Rahmen von konkreten Ausbaumaß-
nahmen ist bzgl. der Beachtung des Min-
destumfanges der RiStWag die Ausbau-
planung einvernehmlich mit der oberen 
Wasserbehörde abzustmmen.

3.14 Lagerung von Baustoffen, von denen eine Grundwasser- 
gefährdung ausgehen kann

Die vorgeschlagene Formulierung ent-
spricht I.W. Ziff. 4.6, Tabelle 1. DVGW W 
101, wegen dos Gefährdungspolentials 
wird der weltergehende Begriff Lagerung 
anstatt Lager verwendet.

3.15 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von Rohrieitungsanlagen zum Befördern von wasserge-
fährdenden Stoffen

Formulierung basiert auf Ziff. 1.5, Tabelle
1. DVGW W 101
Die Nouerrichtung von Fernleitungen ist 
von diesem Verbot erfasst.

3.16 Errichtung und Erweiterung der Kanalisation einschließlich 
Mischwasserentlastungsanlagen (Regenüberlauf und Re- 
genüberiaufbecken), ausgenommen Anlagen, die eine 
erhöhte Dichtheit gewährleisten und in angemessenen 
Zeitabständen durch Inspektionen auf Schäden überprüft 
werden

Das Verbot beruht auf Ziff. 2.2, Tabeße 1, 
DVGW W 101.
Die erhöhten Anforderungen an die Dicht-
heit und die Üborprüfungszelträume sind
Im Arbeitsblalt ATV-DVWK-A 142* kon-
kretisiert.
Das Hinwelsblatt ATV-DVWK-H 1467 
enthält entsprechende Ausführungsbei-
spiele.
Da sich die ATV-OVWK-Blälter im Laufe 
der Jahre ändern können (siehe Z.B. 
Änderung von Punkt 3.3 der ATV-OVWK- 
142 von 11/02-Wiederholung der Dlchl- 
heltsprüfung bereits nach 2 Jahren •), soll 
keine Bezugnahme in der Rechtsverord-
nung erfolgen. Auf die konkrete Festle-
gung von Zeiträumen kann deshalb in dar 
Rechtsverordnung verzichlet werden.
Es gelten dann die ATV- DVWK- Blatter
In Ihrer Jeweiligen Fassung.

3.17 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von Kläranlagen und geschlossenen Abwassersammel-
gruben

Grundlage des Verbots Ist Ziff. 2.1, Tabel-
le 1, DVGW W 101

3.18 Einleitung von Abwasser in den Untergrund, einschließlich 
Abwasserversickerung, -Verrieselung und -Verregnung, 
ausgenommen die brertflächige Versickerung von nicht 
schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser über die 
belebte Bodenzone

Das Verbot beruht auf Ziff. 2.3, 2.5 u. 2.7. 
Tabeße 1. DVGW W 101.

Bezüglich der Definition von .Abwasser' 
siehe die Anmerkungen zu Ziff. 2.13.
Als nicht schädlich verunreinigtes Nieder-

nach heutigem Kennlnlsstand insbeson-
dere Niederschiaaswasser von folgenden
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und Ober Faehbetriebe (Anlaoenverord- 
nung - VAwS*) in der Jewefo 
gOttlgen Fassung Ist zu beachten.

ln den unter Ziffer 1-3 aufgeführten Fällen ist nur eine 
oberirdische Lagerung und Leitungsvertegung zulässig.

Gemäß § 10 Abs,3 VAwS dürfen in der 
Zone III nur Anlagen verwendet werden, 
die mit einem Auffangraum ausgerüstet 
sind, sofern sie nicht doppelwandig aus- 
goführt und mit einem Leckanulgegerät 
ausgerüstet sind. Der Auffangraum muss 
das maximal in der Anlage vorhandene 
Volumen wassergefährdender Stoffe 
aufnehmen können.
Gemäß § 10 Abs. 6 VAwS bleiben weV 
(ergehende Anforderungen durch Was-
serschutzgebietsverordnungen unberührt

3.23 Schmierstoffe im Bereich Verlustschmierung und Schai- 
öle,
Unterirdische Transformatoren und Stromieitungen mit 
flüssigen, wassergefährdenden Kühl* und Isotiermitteln

Das Verbot basiert auf Z#f. 1.6, Tabelle 1, 
DVGWW 101

3.24

3.24.1

3.24.2

3.24.3

Abfalldeponien, dies gilt u.a. für:

- Ablagerung von Rückständen aus Wärmekraftwerken 
und Abfallverbrennungsantagen, Hochofenschlacken und 
Gießereisanden
- Ablagerung auch unbelasteter Locker- und Festgesteine 
(z. B. Bergehalden), wenn Umsetzungs- und Auslau-
gungsprozesse zu nachteiligen Auswirkungen für das 
Grundwasser führen können
• Lagerung und Entsorgung von Bioabfällen außerhalb 
dafür zugelassener Anlagen

Das Verbot beruht auf Z«f. 3,1 u. 3,3, 
Tabeiel, DVGWW 101
Die Lagerung von Bioabfällen Ist gemäß 
Zlff. 8,1.2.3.1 der DVGW ein Gefahren-
herd (die DVGW verwendet zwar den 
Begriff .Mül&ompost', heute spricht man 
jedoch von BloabfaH).
Als gefährlich Insbesondere gemeindeei-
gene Ablagerungsflächen für Grünschnltt 
angesehen, auf denen z. T. In großen 
Mengen Grünschnitt und vereinzelt auch 
Abfälle über Jahrzehnte abgelagert wer-
den. Eine Grundwasserverunreinigung Ist 
hier durch die entstehenden Abbaupro-
dukte sowie den Anlieferverkehr zu be-
sorgen. Durch o.g. Formulierung kann 
dieser Gefährdung Rechnung getragen 
werden.
Die BIoabfaDverordnung Jln der Jeweils 
gültigen Fassung ist zu beachten.
Anlagen zur Behandlung von BioabfäBen 
sind von Ztff. 3.25.2 erfasst

3.25

3.25.1

3.25.2
3.25.3
3.25.4

Abfallbehandiungsanlagen, dies gilt u.a. für

- Anlagen zum Lagern und Behandeln von Autowracks, 
Kraftfahrzeugschrott und Altreifen
- Anlagen zur Behandlung von Bioabfällen
- Abfallumschlaganlagen und -Zwischenlager
- Anlagen zur Verwertung von Reststoffen (z. B. Bau-
schuttrecycling)

Formulierung basiert auf Zlff. 3.1 u. 3.3, 
Tabeäe 1. DVGWW 101 
Kompostleranlagen gehören zu den Ab- 
falfbehandtunasanlagen. Oie BloabfaH- 
Verordnung1*^ der jeweBs gültigen 
Fassung Ist zu beachten.

3.26 Landwirtschaftliche einschließlich gartenbauliche sowie 
forstwirtschaftliche Betriebsführung und Nutzung, sofern 
sie nicht grundwasserschonend unter Vorsorgegesichts-
punkten betrieben wird (Düngeverordnung in der jeweils 
gültigen Fassung), dies gilt vor allem für:

Formulierung basiert auf Ziff. 6, Tabelle 1, 
DVGWW 101

Die OQngeverordnung* in der JeweBs 
gültigen Fassung Ist zu beachten.

befestigen Flächen anzusehen;
- befestigle Flächen mit schwachem Kfz- 
Verkehr (fließend und ruhend), zB, 
Wohnstraßen bis max. 500 PKW/d mit 
Park- und Steüplätzan, Garägenzufehr- 
ten, sonstige Parkplätze außer Großpark- 
plätza eis Dauerparkplätze mit häufiger 
Frequentierung,
- Einkaufsslxaßen, Marktplätze, Flächen 
auf denen Frelkiftverenstaltungen stall-
finden,
- ZwIschengemelndBche Straßenverbin-
dungen, Wegeverbindungen,
• Hof- und Verkehrsfllchen in Kerngebie-
ten, Gewerbsgeblelen (wenn Nachweis 
des Betreibers vorliegt, dass das Grund-
stück hinsichtlieh seiner Verschmutzung 
einem Wohngebiet vergleichbar Ist),
- landwirtschaftliche Hofßächen, auf de-
nen nicht mH Jauche und Gülle, Stalldung 
oder SBage umgegangen wird,
- Start- und Landebahnen von Flughäfen 
ohne Winterbetrieb (Enteisung).

Der Begriff Abwasser bezieht die Abwas-
serarten KühKvasser und gesammeltes 
Nlederschlagswasser von Verkehrsanla-
gen (klassifizierten Straßen und BahnB- 
nlen)mitein.
Hierzu Ist die RIStWag (Ausgabe 2002)12 
zu beachten, die Themen wie ’Grund- 
wasserüberdeckung' und .Verkehrsauf-
kommen' berücksichtigt Eine genaue 
Regelung der Entwässerungsmaßnsh- 
men bei Straßen wurde unter Ziffer 6.2.6 
der RIStWag getroffen.

3.19 Einleitung von Abwasser in ein oberirdisches Gewässer, 
ausgenommen nicht schädlich verunreinigtes Nieder-
schlagswasser

Das Verbot beruht auf Ztff. 2.4, Tabelle 1, 
DVGWW 101
Unter Ztff. 3.16 ist beispielhaft aufgeführt, 
wes in der Schutzzone III als nicht schäd- 
Eeh verunreinigtes Nlederschlagswasser 
anzusehen UL

3.20 Verwendung von auswasch- oder auslaugbaren wasser-
gefährdenden Materialien (z.B. Bauschutt, Straßenauf-
bruch, Müllverbrennungsrückständen, Schlacken, Rück-
ständen des Bergbaus) beim Bau von Anlagen des Stra-
ßen-, Wasser-, Schienen- und Luftverkehrs und von
La mischutzdämmen.

Formulierung baslertaut Ziff. 3.2. Tabelle
1, DVGW W 101

3.21 Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Umgestaltung 
von unterirdischen Speichern für wassergefährdende Stof-
fe

Formulierung basiert auf Ziff. 4.4, Tabelle
1. DVGWW 101

3.22 Umgang (Lagern, Abfüllen, Umschlagen. Herstellen, Be-
handeln und Verwenden) mit wassergefährdenden Stof-
fen, ausgenommen sind

1. Kleinmengen für den Haushaltsbedarf
2. Heizöl für den Hausgebrauch

Das Verbot beruhtauf Ziff. 1.3 u. 4.4, 
TabeBel, DVGWW 101.
Die Helzölagerung in bestehenden Bau- 
gebielen ist gemäß der Ausnahmetege- 
lung damit grundsätzlich zulässig.

Die Lendesverordnung Ober Anlagen zum 
Umoano mit wassemeflhrdenden Stoffen
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mit dieser Kennzeichnung Im Handel. Die 
HersteEer haben ihre Produkte inzwi-
schen auf neue Wirkstoffe umgesteüt. so 
dass heule eine umfangreiche Produktpa-
lette angeboten wird, die Pflanzenschutz 
euch innerhalb von Wasserschutzgebie-
ten problemlos und umfassend ermög- 
Seht. Gravierende Lücken sind bei keiner 
Kultur auszumechen.

3,26.3 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Freilandflä- 
chen einschließlich der Unterhaltung von Verkehrsflächen, 
sofern es nicht grundwasserschonend erfolgt

Das Verbot beruht auf Zi^. 4.10 u. 6.17, 
Tabele 1. DVGW W 101
Eingosehlossen ist dar Begriff 'Fraäand- 
flächen'. Dieser entspricht § 6 Abs. 2 
Pnanzenschutzoeietz15. Nach dieser 
Vorschrift dürfen Pflanzenschutzmittel auf 
FreBandfiächen nur angewandt werden, 
soweit diese landwirtschaftlich, forstwirt-
schaftlich oder gärtnerisch genutzt wer-
den.
Nach § 6 Abs. 3 kann Jedoch die zustän-
dige Behörde, in diesem Fall die ADD, 
Ausnahmen zulassen,
Im Obrigen gät. dass Pflanzenschutzmittel 
nur nach guter fachBcher Praxis ange-
wandt werden dürfen. Sie dürfen u.A. 
dann nicht angewandt werden, wenn die 
Anwendung Im ElnzalfaB schädliche Aus-
wirkungen auf das Grundwasser hat. Dies 
gilt auch außerhalb eines Wasserschutz-
gebietes.

3,26.4 Aufbringung von Pflanzenschutzmitteln aus Luftfahrzeu-
gen

Formulierung entspricht Ziff. 4.10 u. 6.17, 
Tabeflal, DVGWW 101
Diese Art der Ausbringung wird aufgrund 
der damit verbundenen hohen Kosten 
und Risiken nur dort angewandt, wo das 
Gelände schwer zugänglich Ist und große 
Flächen in kurzer Zeit behandelt werden 
müssen. Sie Ist Im RegelfaR nur für den 
Weinbau In den Ftusstälern von Bedeu-
tung,

3.26.5 Verwendung von Dünger, soweit dies nicht zeit- und be-
darfsgerecht erfolgt

Formulierung basiert auf Ziff. 0.1, Tabelle
1. DVGW W 101 sowie § 2 der Dünge- 
Verordnung'.
Das Verbot entspricht dem Regelungsln- 
hall des § 2 der Düngeverordnung. Es 
beschreibt die gute fachEche Praxis beim 
Düngen und gBt euch außerhalb von 
Wasserschutzgebieten. Eine Beschrän-
kung der landwirtschaftlichen Nutzung ist 
hiermit nicht verbunden.

3.26.6 Verwendung von Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft 
(Gülle, Jauche, Festmist) und Silagesickersaft auf Brache 
oder tiefgefrorenem oder stark schneebedecktem Boden

Formulierung basiertauf Ziff. 6.1, Tabelle
1, DVGW W 101. § 2 Abs. 4 der Dünge-
verordnung* enthält eine entsprechende 
Regelung.
Dieses Verbot beschreibt ebenfalls dl« 
gute faehlche Praxis beim Düngen und 
gilt damit auch außerhalb von Wasser-
schutzgebieten. Eine Beschränkung der 
landwirtschaftlichen Nutzung Ist hiermit 
ebenfalls nicht verbunden.
Oie Menae an Wirtschaftsdünaer Verl-

3.26.1 Anbau von Mono- und Sonderkulturen, ausgenommen 
Streuobstwiesen

Das Verbot basiert auf Ziff. 6.16, Tabelle
1. DVGWW 101.
Der Beoriff .Monokultur' stammt aus der 
landwirtschaftlichen Betriebswirtschafts-
lehre und ist dort als das .einfeldriga 
Fruchtfolgeglied' beschrieben. Oie acker- 
bauGche Nutzung der Flächen erfolgt 
übScherweise im Rahmen einer Frucht- 
folge durch einen Wechsel der engebau-
ten Kulturen. Eine Fruchtfolge kenn drei 
bis sechs Jahre umfassen. Wird also über 
einen Zeitraum von sechs Jahren und 
mehr Jeweils dis gleiche Kultur engebaut, 
wird von einer Monokultur gesprochen, 
Streuobstwiesen sind In diesem Sinne als 
eine Monokultur anzu sehen; da sie Im 
Regelfal Jedoch nicht gedüngt werden, 
gelten sie als eine extensive Nutzungs-
form, von der keine nachteigen Auswir-
kungen auf das Grundwasser ausgehL 
Streuobstwiesen sind deshalb von dem 
Verbal ausgenommen.
Dar Beoriff .Rond«ri<i)lhir’ stammt aus 
dem landwirtschaftlichen Steuerrecht. 
Hierunter werden die Kulturen verstan-
den, mit denen ein Betriebsleiter bezogen 
auf die Anbaufläche ein deutsch über- 
durchschnittliches Einkommen erzielen 
kann. Hierunterfallen Z.B.: intensiv ge-
nutzte Flächen für Blumen- und Zlerpflan- 
zenbau, Baumschulen und Weinbau. Da 
bei Sonderkulturen Im RegelfeB der Ein-
satz von Produktionsmitteln wie Dünge- 
und Pflanzenschutzmittel sehr hoch ist, 
kann hiervon eine höhere Gefahr der 
Grundwasserbeelntxächtigung ausgehen 
als von sonstigen landwirtschaftlichen 
Kulturen. Sonderkulturen sind flächen-
mäßig nicht sehr verbreitet, da ihr Anbau 
an verschiedene Voraussetzungen ge-
bunden Ist. Zu nennen sind: das Klima, 
die Baden- und Wasserverhäflnisse oder 
die Marktgegebenhelten.

Ziffer 6.1.2.3.7 der DVGW nennt als Bei-
spiele für Mono- und Sonderkulturen
Mals, Hopfen, Spargel, Tabak. Wein. 
FeldgemCsa zählt ebonfaSs zu den Son-
derkulturen.
Oer Anbau von Waln kann In der Zone III 
dann erlaubt werden, wenn mindestens 
jede zweite Rebzele ganzjährig begrünt 
ist

3.26.2 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, die gemäß der 
Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung in der Jeweils 
gültigen Fassung in Wasser- und Hellquelienschutzgebie- 
ten nicht angewendet werden dürfen

Das Verbot beruht auf Z>ff. 4.10 u. 6.17, 
Tabeiel, DVGWW 101.
Gemäß § 3 Abs,2 der Pflanzenschutz* 
Anwendungaverordnuno14 dürfen be-
stimmte Stoffe In Wasser- und Hellquei- 
lenschutzgeblelen nicht angewendet 
werden. Diese Produkte sind zur Zelt mH 
einer .W-Auflage' gekennzeichnet. Im 
Hinblick auf möglche Änderungen der 
Kennzeichnung wird das Verbot abstrakt 
gefasst
DerzeH sind nur noch wenloe Produkte
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3.26.7 Lagerung und Abfüllung von Wirtschaflsdünger tierischer 
Herkunft (Gülle, Jauche, Festmist) sowie von fließfähigen 
Düngemitteln außerhalb dauerhaft dichter Anlagen,

Formulierung basiert auf Ziff. 6.3,6.4 u.
6.6, TabeBe 1, DVGW W 101
Die Xandesverordnung Ober Anforderun-
gen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen 
von Jauche, Gülle, Süageslckersäftan, 
Festmist und Silagen (JOSF- 
Verordnung4)“ ist zu beachten. 
Lagerstellen, die auf Dauer eingerichtet 
werden, müssen generell als dauerhaft 
dichte Anlage gebaut werden, da Berischo 
Ausscheidungen Keime und wasserlösB- 
che Stoffe enthalten, dl« geeignet sind, 
die Qualität von Grundwasser zu beein-
trächtigen. Für eine Überbrückung zeitlieh 
begrenzter Lagerengpässe können nur 
Flächen außerhalb eines Wasserschutz-
gebietes gewählt werden.

3.26.8 Gärfuttermielen (Feldsilage),ausgenommen Foliensilos 
auf dichter Bodenplatte mit Auffangbehälter

Formulierung entspricht Ziff. 6.5, Tabello
1. DVGW W 101
Das Silieren von Futtermitteln Ist zwar 
eine bewährte Form der Haltbarmachung. 
Je nach Art und Beschaffenheit der Fut-
termittel können hierbei jedoch Sickersäf-
te, insbesondere bei Grassilagen, anfal-
len, die geeignet sind, das Grundwasser 
zu beeinträchtigen. Daher wurde ein 
grundsätzliches Verbot aufgenommen.

3.26.9 Ausbringen von Klärschlamm, Fäkalschlamm und Bioab-
fall

Formulierung basiert auf Ziff. 6.1, Tabelle
1. DVGW W 101.
Klärschlamm ist der Rückstand aus der 
Abwasserbehandlung.
Als EiteJsthiflmni werden die menschü- 
chen Abscheidungsstoffe verstanden, 
die beispielsweise bei Wohnsiedlungen, 
die nicht an eine zentral« Abwasserenl- 
sotgung angeschlossen sind, zwischen-
gespeichert und anschließend zur Kläran-
lage gebracht werden.
Bioabfall sind alle Abfälle tierischer oder 
pflanzlicher Herkunft, die durch Mikroor-
ganismen. bodenbürtige Lebewesen oder 
Enzyme abgebaut werden können. 
Grundsätzlich kann der Bewirtschafter ' 
aus einer Vielzahl von Stoffen auswählen, 
die er kn Rahmen der Düngung zur 
Pflanzenernährung und Erhaltung der 
Bodenfruchtbarkeit elnsetzL Die Auswahl 
wird durch dieses Verbot elngeschränkL

Das Ministerium hat mit Schreiben vom 
16.9.1998, Az. 1034-16.05, darauf hinge-
wiesen, dass das
Aufbringan von Klärschlamm und Bio-
kompost vergleichbar Ist und In Wasser-
schutzgebieten grundsätzlich eine Ge-
fährdung darstellt. Dl« Notwendigkeit, 
diese Stoffe innerhalb von Wasser-

Schutzgebieten aufzubringen, werde nicht 
gesehen, da die in Rheinland-Pfalz zur 
Verfügung stehenden Mengen begrenzt 
und auch zukünftig außerhalb von Was-
serschutzgebieten ausreichend Flächen 
zur Aufbringung vorhanden sind.

Ein Ausgleichsanspruch entsteht durch 
dieses Verbot nicht, well die Stoffe nicht
Im landwirtschaftlichen Betrieb selbst 
anfallen (siehe Ziffer 5.4 des gemeinsa-
men Rundschreibens des Ministeriums für 
Umwelt und Gesundheit und dos Ministe-
riums für Landwirtschaft, Weinbau und 
Forsten .Ausgleich für Landwirte und 
Waldbesltzar In Wasser- und Heilouelten- 
schutzgebielen’vom 22.03.1991’').

Auf die Regelungen der Bloabfallverord- 
nungn und der Klärschlammvarord- 
nuno',1 die zu beachten sind, wird ergän-
zend hingewiesen.
Das Verbot Ist auch nicht etwa aufgrund 
dieser Regelungen entbehrlich. So gilt
Z.B. die Bioabfallverordnung gemäß § 3 
nicht für Haus-, Nutz- und Kleingärten 
und nicht für die Eigenverwertung von 
Bioabfällen pflanzlicher Herkunft in land- 
wirtschaftlichen Betrieben oder Betrieben 
des Garten- und Landschaftsbaus, wenn 
die Verwertung nach Maßgabe der §§ 6 
und 7 auf betriebseigenen Flächen ge-
währleistet IsL

X_
__

__
__

__
__

__
_J

Tierbesatz, insbesondere Beweidung Formulierung basiert auf Ziff. 6.8, 6.9 u. 
6,10, Tabello 1. DVGW W 101. 
Tierbesalzund Beweidung stellen Gefah-
renherde dar.
Das Verbot umfassLinshesondere die 
FroBand-, Koppefnjnd Pferchöerhaltung 
sowie WjJd*'orw. Tiergehege.
Aufunbefestigten Flächen kann je nach 
Wiflorungsverhältnlsson, der Anzahl der 
dort verweilenden Tiere sowie der 
Schutzfunktion der Deckschichten das 
Rückhaltevermögen das Bodens so stark 
beeinträchtigt worden, dass es zu einem 
unmittelbaren Eintrag von Stoffen ins 
Grundwasser kommt.
Aufgrund der langlebigen Parasltendauer- 
formon bietet die SO-Tage-Linie nach 
ElnscTiBtojng der Regionalste!!« Monta-
baur kelnonTHmojchonden Schutz gegen 
parasitäre Verunreinigungen.
Es wurde daher ein gmh<sätzliches Ver-
bot des Tierbesatzes und oM^Beweidung 
ln der Zone III aufgenommen. Dies gilt 
insbesondere für Troibwago, Wasserstel-
len oder Futlerslelien. Ein Wechsel dieser 
Steilen Ist deshalb zum Schulz der Gras-
narbe zwingend erfordortch.

Sofern das Verbot in Gleichlautender Form 
n der Zone II aufgenommen wird, kann es 
n der SZ III (vgl. Ziff. 2.12) entfallen.
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3.26.10 Tierbesalz, insbesondere Beweidung, ausgenommen: 
Zeitraum vom Mai bis Septembers O fe TO
Die Nutzung der Besatzflächen darf nur so erfolgen, dass 
die Grasnarbe nicht nachhaltig geschädigt wird. Nachhal-
tig geschädigt ist die Grasnarbe dann, wenn sie in der 
jeweiligen Vegetationsperiode nur durch eine Neuansaat 
wieder hergestelll werde kann.

Formulierung basiert aufZifl. 0.8, 6.9 u. 
0.10, Tabelle 1, DVGW W 101.
Tierbesalz und Bevreldung stellen Gefah-
renherde dar.
Das Verbot umfasst Insbesondere die 
Freiand-, Koppel- und Pferchtierhallung 
some WÜd- bzw. Tlergehege.
Auf unbefestigten Flächen kann Je nach 
Witterungsvorhältnlssen, der Anzahl der 
dort verweilenden Tiere sowe der 
Schutzfunktion der Deckschichten das 
ROckhattevermögen des Bodens so stark 
beeinträchtigt werden, dass es zu einem 
unmittelbaren Eintrag von Stoffen Ins 
Grundwasser kommt.
Aufgrund der langlebigen ParasHendauer- 
fotmen bietet die OO-Taga-Linia nach 
Einschätzung der ReglonalslaBe Monta-
baur keinen hinreichenden Schulz gegen 
parasitäre Verunreinigungen.
Es v,vrde daher ein grundsälzEches Ver-
bot des Tlerbesalzes und der Beweidung 
in der Zone III eufgenommen. Dies gilt 
insbesondere für Treibwege, Wasserstel-
len oder FullersleBen. Ein Wechsel dieser 
Stelen Ist deshalb zum Schulz der Gras-
narbe zviingend erforderlich.

Je nach Bewertung des Schutzgebiets 
kann das Verbot abgemüdert werden
Bel dem genannten Zeitraum handelt es 
sich um die HauptvegetalionszeiL Sie 
umfasst In der Regel den Zeitraum von
Mal bis September, kann Jedoch Je nach 
Standort verüoren. Dies Ist Insbesondere 
von der Höhenlage und den Jeweiligen 
kSmatischen Verhältnissen Im Einzugsbe-
reich der Gewinnungsanlage abhängig.

Kriterien für die Abmilderung des Verbots 
sind uA. die Schutzfunklion der Deck-
schichten sowie die NHralbelaslungen der 
Gewinnungsanlage.
Da die Abmilderung des Verbots eine 
Abweichung von der DVGWdarsleüt, 
bedarf sie In Jedem Fel der fachlichen 
Begründung.

3.26.11 Waldrodung, Grünlandumbruch, Schwarzbrache, Erstauf-
forstung

Formulierung basiert auf Ziff. 6.7, 6.11 u. 
6.12, Tabelle 1. DVGW W 101
Jedes Ökosystem büdel im Laufe der Zell 
seine ihm eigene Zusammonsotzung, die 
es letztlich in sich stabil hälL Eingriffe In 
diese Systeme können gravierende Reak-
tionen auslöson, die eine Belastung für 
das Grundwasser bedeuten können. So 
Degt der Gehalt an organischer Substanz 
in einem Waldboden oder In einem Grün- 
landboden um ein mehrfaches höher als 
der in einem Ackerboden. Eine Rodung 
oder ein Umbruch führt zwangsläufig zu 
einem Abbau dieser organischen Sub-
stanz, die viele Nährstoffe, u.a. Stickstoff 
enthält. Die Nährstoffe werden unkontrol-
liert freigesetzt und sind autwaschungs- 
oefährdeL

Eine Erneuerung der Grasnarbe durch 
eine Neuaussaat ist kein Grünlandum- 
bruch und somit zulässig.
Unter dem Begriff der Schwarzbrache 
wird ein planmäßig und vorübergehend 
unbebautes Land Innerhalb der geregel-
ten Nutzung verstanden (z.B.: als Be-
standteil der Dreifelderwirtschaft). Hierbei 
wird zum Beispiel gezielt ein Pflanzenbo- 
wuchs durch häufige Bodenbearbeitung 
verhlnderL Mit jeder Bodenbearbeitung 
wird die Freisetzung von Nährstoffen 
gefördert, die anschließend auswa-
schungsgefährdet sind.

3.26.12 Landwirtschaftliche Beregnung, sofern dabei die nutzbare 
Feldkapazität überschritten wird

Formulierung entspricht Ziff. 6.14, Tabelle
1. DVGW W 101
Zur Verbesserung der natürlichen Pro- 
duktionsbedingungon wird, soweit mög- 
Ech und wirtschaftlich sinnvoll, auch die 
Beregnung eingesetzt Die Regenmenge 
ist so zu bemessen, dass der Boden das 
zugoführte Wasser aufnehmen und Im 
Rehmen seiner Möglichkeiten speichern 
kann. Alles das was darüber hinaus ge-
geben wird, fließt entweder oberflächig ab 
oder versickert In den Untergrund. Hierbei 
nimmt es die für die Pflanzen wertvollen 
Nährstoffe mit. die zudem noch das 
Grundwasser belasten. Es kann deshalb 
nur Im Interesse des Landwirtes liegen, 
die Bewässerung so auszurichten, dass 
es hierzu nicht kommt Eine Einschrän-
kung der Produktion Ist mit dieser Auflage 
nicht verbunden.

3.26.13 Errichtung oder Erweiterung von Kleingartenanlagen Formulierung basiert auf Ziff. 6.16, Tabel-
le 1, DVGW W 101
Unter einer Kleingartenanlage ist eine 
Anlage zu verstehen, in der mehrere 
Elnzelgärlen mit gemeinschaftlichen Ein-
richtungen, zum Beispiel Wegen, Spiel-
flächen und Vereinshäusern, zusammen-
gefasst sind (§ 1 Abs. 1 Ziff. 2 Bundes- 
klslngartangesetz - BKleingG - '*).

Mit diesem Begriff werden im Flächennul- 
zungs- und im Bebauungsplan Flächen 
für eine bestimmte Art der Nutzung be-
zeichnet; sie werden auch Schrebergär-
ten genannt Es handelt sich hierbei um 
kleine, außerhalb der Wohngebiete gele-
gene Gartenparzellen, meist mit Laube, 
zur Selbstversorgung mit Gemüse, Obst 
und Schnlttblumen; häufig sind sie Teil 
eines öffentlichen Grünanlagengebietes. 
Diese Flächen werden Im allgemeinen 
sehr Intensiv genutzt teilweise auch unter 
einem hohen Einsatz von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln.

3.26.14 den landwirtschaftlichen Anbau von Sommerkulturen, 
wenn nicht eine überwinternde oder abfrierende Zwi-
schenfrucht mit anschließender Mulchsaat angebaut wird

Das Verbot verhindert, dass Flächen über 
Winter offen bleiben und der vorhandene 
Reststickstoff Ins Grundwasser ausgewa-
schen wird.
Eine entsprechendes Verbot sieht die
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3.27 Verletzung dergrundwasserüberdeckenden Schichten, 
ausgenommen die Verlegung von Ver- und Entsorgungs-
leitungen

Formulierung basiert auf Ziff. 8, Tabelle 1, 
DVGW W 101

3.28 Bergbau einschließlich Erdöl- und Erdgasgewinnung Formulierung basiert auf Ziff. 5.2 u. 5.3, 
Tabelle 1. DVGW W 101

3.29 Ablagem und Aufhalden bergbaulicher Rückstände Formulierung basiert auf Ziff. 3.3, Tabelle
1, DVGW W 101

3.30 Erdaufschlüsse und sonstige Bodeneingriffe, durch die die 
Grundwasserüberdeckung so vermindert wird, dass die 
mittlere Schutzfunktion dergrundwasserüberdeckenden 
Schichten unterhalb der Eingriffssohle nicht mehr gewähr-
leistet ist und keine ausreichende und dauerhafte Siche-
rung zum Schutz des Grundwassers vorgenommen wer-
den kann

Das Verbot beruht auf Ziff. 5. Tabelle 1. 
DVGW W 101
Erdaufschlüsse, durch die die Orundwas- 
serüberdeckung wesentlich vermindert 
wird, vor allem, wenn das Grundwasser 
ständig oder zu Zelten hoher Grundwas-
serslände aufgedeckt oder eine reinigen-
de Schicht freigelegt wird und keine aus-
reichende und dauerhafte Sicherung zum 
Schutz des Grundwassers vorgenomman 
werden kann, sind besonders kritisch.
Da es Jedoch maßgeblich auf die Schulz-
funktion der Deckschichten ankommt, 
wurde die nebenstehende Formulierung 
gewählt.

3.31 Gewinnung von Erdwärme Das Verbot beruht auf Ziff. 5.6, Tabelle 1, 
DVGW W 101.
Die Nutzung des Grundwassers und 
Bodens zu Kühl- oder Heizzwacken (z.
Bsp. Wärmepumpen) gilt als Gefahren-
herd für das Grundwasser.
Der Leitfaden des Umweltmlnlaterluma 
zur Nutzung von Erdwärme mit Erd- 
wärmeaondan, Stand November ZOOZ1’, 
sieht deshalb vor. dass in den Zonen
1,11,111, bzw. IIIA der Bau von Erdwärme- 
sondenanlagen grundsätzlich nicht mög- 
Dch ist (S.9). Ausnahmen soSten daher 
der Entscheidung im Einzelfall Vorbehal-
ten bleiben.

3.32 Herstellung, Beseitigung oder wesentliche Umgestaltung 
eines Gewässers oder seiner Ufer (z.B. Fischteiche)

Formulierung entspricht Ziff. 4.5 u. 7.6, 
Tabelle 1.DVGV/W 101

3.33 Gewinnen von Steinen, Erden und anderen oberflächen-
nahen Rohstoffen

Formulierung entspricht Ziff. 5.1 u. 5.2, 
Tabelle 1. DVGW W 101.
Eine Befreiung Ist denkbar, wenn u.a. ein 
ausreichender Mindestflurabstand zwi-
schen der Abbausohle und der Druck-
oberfläche des Grundwassers sowie die

Entwurf Ve[-.,und Gebolskatotofl PVQ WSG .Bryrinen Arzbaach'. Abflrenzupfl vorn IB.QS.OS

mH den damH einhergehenden möglichen 
Verunreinigungen beinhalten. Der Nach-
weis der mittleren Schutzfunklion der 
Deckschichten Ist für das Bauvorhaben 
selbst weniger bedeutend.
Da neben den Auffangla(beständen Ziff.
3.4 und Ziff. 3.2 auch Spezialfälle von 
baulichen Anlagen In den weiteren Verbo-
ten aufgeführl sind, kann das Verbot bei 
Bedarf gesondert in die Schutzzone lll 
aufgenommen werden.

3.40 Holzlagerplätze (Nass- und Trockenlagerung) Das Verbot beruht auf Ziff. 6.13, Tabelle
1, DVGW W 101.
Die genannten Anlagen stellen zwar bau- 
Bche Anlagen im Sinne der LBauO dar 
und fallen damH bereits unter das Verbot 
Ziff. 3.4 (bzw. Ziff. 2.2 für die Schutzzone
II) Aus Gründen der RechlsklarheH Ist 
eine gesonderte Aufnahme des Verbotes 
sinnvoll, da für derartige Anlagen häufig 
keine Baugenehmigungen beantragt 
werden und eine Gefährdung durch Pes-
tizide, Auslaugung und Kraftfahrzeugver- 
kehr gegeben Ist
Da neben den Auffangtalbeständen Ziff.
3.4 und Ziff. 3.2 auch SpeziatfäDe von 
bauEchon Anlagen In den weiteren Verbo-
ten aufgeführl sind, kann das Verbot bei 
Bedarf gesondert In die Schutzzone lll 
aufgenommen werden.

3*4-— llgKJferfillratfassungen: Da das Verbot nmUtodiilratfassungen

Maßnahmen an oberirdischen Gewässern —. nicht relevant
Unter Kolmationsschichl versteht man die 
KoniaTilRJno-zwitcheii oberirdischem 
Gewässer und UntergrunJT^«-—

3.4^ Errichten, Erweitern und Betrieb von Anlagen zur Eigen-
wasserversorgung und Beregnungsbrunnen

Formulierung entspricht Ziff. 5.7, Tabelle
1. DVGW W 101
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3.34 Bohrungen Formulierung entspricht Ziff. 5.4, Tabelle
1. DVGW W 101

3.35 Sprengungen Formulierung entspricht Ziff. 5.5, Tabelle
1. DVGW W 101.

3.36 Märkte, Volksfeste und Großveranstaltungen außerhalb 
der dafür vorgesehenen Anlagen

Formulierung entspricht Ziff. 7.1, Tabelle
1. DVGW W 101

3.37 Motorsport Formulierung entspricht Ziff. 7.7, Tabelle
1. DVGW W 101

3.38 Badebetrieb, Befahren von Gewässern mit Kleinfahrzeu-
gen mit und ohne Maschinenantrieb, Zeltlager, Camping-
plätze,
Errichten, Erweitern und Betrieb von Sportanlagen und 
Freizeitanlagen

Formulierung beruht auf Ziff. 7.4 u. 7.8, 
Tabelle 1, DVGW W 101
Das Windsurfen auf einem Gewässer 
unlerfälit nicht dem Begriff des Badebo- 
triebs. Der Begriff des Badebetriebs reicht 
zwar weiter als derjenige des Badens. 
Damit sind Jedoch nur Betätigungen er-
fasst, die im Sinne einer Ergänzung mit 
dem Baden in einem Zusammenhang 
stehen. Das Windsurfen auf einem Ge-
wässer zählt nicht dazu, sondern beinhal-
tet vielmehr ein Befahren das Gewässers 
mH Kleinfahrzeugen ohne Maschinenan- 
trieb (so OVG Rheinland-Pfalz vom 20. 
Januar 2005,1 A 11141/04- OVG).
Das Verbot wurde daher um die Rege-
lung .Befahren von Gewässern mH Klein-
fahrzeugen mit und ohne Maschinenan- 
trieb' ergänzt
Vor diesem Hintergrund kann möglicher-
weise auch das Tauchen mit technischem 
Gerät nicht dem Badebebieb zugerechnet 
werden. Im ZwoifolsfaH empfiehlt sich 
eine eigene Regelung.
Abweichend von W 101 ist das Verbot 
bereits in der Zone lll aufzunehmen, da 
die hier verbotenen AktivHäten mH den 
grundwassergofährdenda Begleitmerkma- 
le wie Abwasseranfall, Abfallanfall und 
Kraftfahrzeug- verkehr mH den damit 
verbundenen möglichen Verunreinigun-
gen einhergehen.

3.39 Errichtung, Erweiterung und wesentliche Umgestaltung 
von baulichen Anlagen im Außenbereich (z.B. Grillhütten, 
Sportheime, Jagdhütten, Freizeitanlagen, Gartenhäuser)

Die genannten Anlagen stellen zwar bau-
liche Anlagen im Sinne der LBauO dar 
und fallen damit bereits unter das Verbot 
Ziff. 3.4 (bzw. Ziff. 2.2 für die Schutzzone
II) Aus Gründen der Rechtsklarheit ist 
eine gesonderte Aufnahme des Verbotes 
slnnvoD, da für derartige Anlagen häufig 
keine Baugenehmigungen beantragt 
werden und sie grundwassergefährdende 
Begloitmerkmaie wie Abwasseranfall. 
Abfaüanfall und Kraftfahrzeug- verkehr

Entwurf Ver- und Gebolskatatoa RVO WSG .Brunnan Arzbaach*. Abgrenzung vom 18.05,05

Zone II (Engere Schutzzone)

Die Zone II muss in Anlehnung an das DVGW- Arbeitsblatt W101, Stand; Juni 2006, den Schutz vor 
Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen (z.B. Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmei-
er) sowie vor sonstigen Beeinträchtigungen gewährleisten, die bei geringer Fließdauer und -strecke 
zur Wassergewinnungsanlage gefährlich sind.

(Formulierung entspricht Ziff. 3 DVGW W 101.
Folgt Im Anschluss an die Formulierung .und zwar Insbesondere' eine konkrete Aufzählung bestimmter Maßnahmen, so 
handelt es sich hierbei lediglich um eine beispielhafte, nicht aber um eine abschließende Aufzählung der In der Schutzzone 
untersagten Maßnahmen, (so OVG Rheinland-Pfalz vom ZO.Mirz 2001,1 A 11786/00. OVG)
Es Ist somit möglich, vergleichbare Maßnahmen, die nicht unter einen der aufgezählten Verbotstatbestände zu fassen 
sind. In der Jewefligen Schutzzone als verboten anzusehen.')

Deshalb sind alle damit nicht zu vereinbarenden Einrichtungen, Handlungen und Vorgänge unter-
sagt und zwar insbesondere:

SZII Regelung Begründung / Bemerkung

2.1 die für die Zone lll (bzw. IIIA und IIIB) genannten Einrich-
tungen, Handlungen und Vorgänge

Formulierung entspricht Tabelle 1 DVGW 
W101

2.2 Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen einschließ-
lich deren Nutzungsänderung

Formulierung basiert auf Ziff. 4.2 u. 4.3. 
Tabelle 1, DVGW W 101
Der Begriff der baulichen Anlage ent-
spricht § 2 Abs. 1 LBauO1. Er umfasst ln 
erster Linie Gebäude. Darüber hinaus 
sind bauliche Anlagen In § 2 Abs. 1
LBauO wie folgt definiert 
.BauEcho Anlagen sind mH dem Erdboden 
verbundene, aus Bauproduklen hergeslell- 
te Anlagen. Eine Verbindung mH dem 
Erdboden besteht auch dann, wenn die 
Anlage durch eigene Schwere auf dem 
Boden ruht oder wenn sie nach ihrem 
Verwendungszweck dazu bestimmt IsL 
überwiegend ortsfest benutzt zu werden.
Als bauliche Anlagen gellen

1. Aufschüttungen und Abgrabungen,
2. Lager-, Absteli-, AufsleH- und Ausstei- 
lungsplälze,
3. Camping-und V/ochenendplätze,
4. Stellplätze,
5. Sport- und Spielplätze,
6. Schiffe und sonstige schwimmfähige 
Anlagen, die ortsfest benutzt werden und 
dem Wohnen oder gewerblichen, sportli-
chen oder ähnlichen Zwecken dienen,
7. Gerüste,
8. Hilfseinrichtungen zur statischen Si-
cherung von Bauzuständen.'

Bauliche Anlagen sind damit z.B. auch 
Windkraftanlagen, Holzlagerplätze, Jagd-
hütten. Grilihütten, Sporthelme. Freizeltan-
legen, Gartenhäuser, etc.

2.3 Bau und Erweiterung von Straßen, Bahnlinien und sonsti-
gen Verkehrsanlagen

Formulierung basiert auf Ziff. 4.7 u. 4.8, 
Tabelle 1. DVGW W 101.
Zu den Verkehrsanlagen zählen auch
Feld- und Waldwege. Diese sind generell 
von dem Verbot ausgenommen.
Feld- und Waldwege befinden sich Jedoch 
in ländlichen Gebieten häufig in der Nähe
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2.4 Änderung von Verkehrsanlagen, ausgenommen zur Ver-
besserung des Grundwasserschutzes

Formulierung entspricht Zrff. 4.7 u. 4.8, 
TaboUe 1, DVGW W 101

2.5 Baustelleneinrichtungen und WohnunterkOnfle für Baustel- 
lenbeschäftigte

Formulierung entspricht Ztff- 4,8. TabeSe
1. DVGW W 101

2.6 Transport wassergefährdender oder radioaktiver Stoffe Oer Umgang mit radioaktiven Stoffen zählt 
zu den Gefahrenherden für das Grund-
wasser. ebenso die Ablagerung von ra-
dioaktiven Stoffen

2.7 Lagerung von Heiz- und Dieselöl Formulierung basiert auf Ztff. 1.3 u. 4.4, 
Tabeie 1. DVGW W 101.
Auch gemäß § 10 Abs.l der .Landesver-
ordnung Ober Anlagen zum Umgang mit 
wasser-gefährdenden Stoffen*(VAwS)} 
sind im Fassungsbereich und In der enge-
ren Zone von Schutzgebieten Anlagen 
nach § 19 g Abs. 1 und 2 WHG unzutäs-

2.8 Transformatoren und Stromteilungen mit flüssigen, was-
sergefährdenden Kühl- und Isoliermitteln

Das Verbot basiert auf Ziffer 1.3 u. 4.4. 
Tabelo 1. DVGW W 101

2.9 Anwendung von Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft 
(Gülle, Jauche, Festmist) und Silagesickersaft

Formulierung basiert auf Zlff. 6.1 u. 6.7, 
TabeBe 1. DVGWW 101. Ergänzt wurde 
der Zusatz ‘tierischer Herkunft*, da er eine 
Präzisierung des Begriffs .Wirtschaftsdün-
ger' darstellt und der Begriffsdeßnltion des 
§ 1 Nr. 2 DDngsmlttsIfissetz3 entspricht.

2.10 Errichtung und Erweiterung von Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, Gülle, Silagesickersäften, Festmist 
und Silagen.

Formulierung basiert auf Zlff. 6.3, 6.4 u.
6.6, Tabelle 1,DVGWW 101.
Die Begriffe der DVGW decken sich Inhalt- 
6ch mHdenender tandesverordnung 
über Anforderungen an Anlagen zum
Legem und Abfüllen von Jauche, GüBe, 
Slageslckersäften, Festmlst und Slagen
(JGSF-Verordnuno*)*-
Es wurden daher die aktuellen Begriffe 
aus der J.GSF-Verordnung verwandeL 
Gemäß § 6 der JGSF-Verordnung sind im 
Fassungsbereich und In der engeren Zone 
von Schutzgebieten JGSF- Anlagen unzu-
lässig.

2,11 Lagerung von Mineraldünger und Pflanzenschutzmitteln Formulierung basiert auf Zlff. 1.3 u. 4.4, 
Tabeie 1.DVGW W 101 
Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger 
gelten als Gefährdungspotential.

2.12 Tierbesatz, insbesondere Bewaldung

(Kenn hier entfallen, wenn Tlerbasatz generell ln der SZ III verboten Ist)

Formulierung entspricht Ztff. 6.6, 6.9 u.
6.10, TabeBe 1, DVGWW 101 
Tierbesatzund Bewegung Stelen Gefah-
renherde dar. Das Verbot umfasst insbe-
sondere die Freiand-, Koppel- und Pferch- 
tierhaituno sowie WSd- bzw, Tleroeheae.

Entwurf Ver-und Gabotskataloq RVQ WSG .Brunnan Arzb^ach*. Abgrenzung vom 18.OS,OS

S.6 ATV-OVWK-A 138). Unter ZW. 2.13 ist 
beispielhaft aufgeführt, was nach heuti-
gem Kenntnisstand ln der Schutzzone II 
als nicht schädlich verunreinigtes Nieder- 
schlagswasser enzusehen IsL

2.15 Oberirdische Gewässer, die mit Abwasser belastet sind Es dürfte für dieses Verbot nur wenige 
Anwendungsfalie geben, da bestehende 
Gewässer Bestandsschutz haben und die 
Einleitung von Abwasser in ein Gewässer 
einer separaten Erlaubnis bedarf.

2.16 Errichten, Erweitern und Betrieb von Drainagen und zuge-
hörigen Vorflutgräben

Formulierung entspricht Ztff. 6.16, TabeSo
1, DVGWW 101
Unter Dränen versteht man die flächige 
Fassung von Niederschlag, Grundwessar 
und anderen Flüssigkeiten oder Gasen 
und die Ableitung ln die Ebene des Orän- 
systems.

2.17 Gebot gern. Düngeverordnung in der jeweils gültigen Fas-
sung zur Erstellung und Aufbewahrung von Aufzeichnun-
gen, welche aufVerlangen dem Begünstigten und der obe-
ren Wasserbehörde vorzulegen sind

Rechtsgrundlage Ist 13 Abs.2 S.3 LWG*. 
Danach können die Eigentümer und Nut-
zungsberechtigten von Grundstücken u.A. 
varpfächtet werden, Aufzeichnungen Ober 
die Bewirtschaftung der Grundstücke 
anzüfertigen.
Oie Grundsätze der Düngebedarfsermitt-
lung sowie die Aufzeichnung s- und Auf- 
bewahrungspfBchten ergeben sich bereits 
aus § 4 und § 6 der Oüngeverordnung*. 
Danach haben die Landwirte entspre-
chende Aufzeichnungen zu ersteBen und 
Ober einen Zeitraum von mindestens 9 
Jahren aufzubewahren. Oie Landesanstall 
für Pflanzenbau und Pflanzenschutz (LPP) 
in Mainzkann diese Aufzeichnungen bei 
Bedarf anfordern. Ober diese bzw. die 
Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalten 
können die Wasserbehörden die Unterla-
gen erhalten.
Sinnvoll erscheint}edoch, dem Begünstig-
ten und der Wesserbehörde ein eigenes 
Zugriffsrechtauf die Unterlagen zu ermög- 
Bchen, da insbesondere In der Zone II von 
einer unsachgemäßen landwirtschaftli-
chen Nutzung mikrobiologische Verunrei-
nigungen ausgehen können.

Entwurf Ver- und Gebotskatatoo RVO WSG -Brunnen ArzbaBCh*. Abaranmno vom 16.05.05

Auf unbefestigten Flächen kann Je nach 
Wilterungsverhältnissen, der Anzahl der 
dort verwebenden Tiere sowie der Schutz- 
funktion der Deckschichten das Rückhal- 
tevermögen des Bodens so stark beein-
trächtigtwerden. dass es zu einem unmit-
telbaren Eintrag von Stoffen ins Grund-
wasser kommt Dies gilt Insbesondere für 
Tre&wege, Wasserstellen oder Futterslel- 
len. Eine Verlagerung aus der Schutzzone 
hereus Ist deshalb zum Schutz der Gras-
narbe erforderlich.

2.13 Ourchleiten von Abwasser, ausgenommen nicht schädlich 
verunreinigtes Niederschlagswasser

Der Begriff .Abwasser* Ist in § 51 Abs. 1 
LWGswie folgt definiert: Abwasser Ist

• das durch häuslichen, gewerbB- 
chen, landwirtschaftlichen oder 
sonstigen Gebrauch in seinen 
Eigenschaften veränderte Was-
ser (Schmutzwasser} und

• das von Niederschlägen aus dem 
Bereich von bebauten oder be-
festigten Flächen abfließende 
und zum Fortielten gesammelte 
Wasser (Niederschlagswasser) 
sowie des

• sonstige zusammen mit 
Schmutzwasser oder Nleder- 
schlegswasser In Abwasseranta- 
gen abfließende Wasser. Als 
Schmutzwasser gelten auch de 
aus Anlagen zum Behandeln, 
Lagern und Ablegern von Abfäl-
len auslrelenden und gesammel-
ten Flüssigkeiten.

Unter den Abwasserbegriff fällt z.6. auch 
Kühlwasser.
Gemäß Ztff. 3.2.1 ATV-DVWK-A 142 Ist 
aufgrund des Gefährdungspotantials das 
Durehleiten von Abwasser In der Zone il In 
der Regel nicht tragbar.
Als nicht schädlich verunreinigtes Nleder-

nach heutigem Kenntnisstand insbesonde-
re Niederschlagswasser von
- Fuß-, Rad- und Wohnwagen
• Hofflaehen (ohne Kfz-Verkehr) ln Wohn-
gebieten
- Dachflächen in Wohngebieten
• Dachflächen in Kerngebieten sowie 
Dachflächen in Gewerbe- und Industrie-
gebieten (wenn Nachweis des Betreibers 
voriiegl. dass das Grundstück hinsichtlich 
seiner Verschmutzung einem Wohngebiet 
vergleichbar ist) an.

2.14 Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser, 
ausgenommen die breitflächige Versickerung von nicht 
schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser über die 
belebte Bodenzone

Grundlage des Verbots sind Zlff. 2.5 u.
2.6, Tabelle 1. DVGW V/ICH,
Auf das Arbeit sblatt ATV-DVWK-A 138 
(Planung, Bau und Betrieb von Anlagen 
zur Versickerung von Nlederschlsgswas- 
ser, Stand; Januar 2002)9 wird ebenfalls 
hingewiesen, wobei das Arbeitsblatt sich 
grundsätzlich auf Flächen eußerhab von 
Wasserschutzoebieten bezieht (s. Zlff. 1.1.

Entwurf Ver- und Gebolskataloo RVO WSG .Brunnen Arzbaach", Abarennma vom 18.05.0S

Zone I (Fassunasberelch)

Die Zone I muss In Anlehnung an das DVGW- Arbeitsblatt W101, Stand; Juni 2006, den Schutz der 
Wassergewinnungsanlage und ihrer unmittelbaren Umgebung vor jeglichen Verunreinigungen und 
Beeinträchtigungen gewährleisten.

(Formullsruno entspricht Ztff. 3 DVGW W 101.
Eolgl im Anschluss an die Formulierung .und zwar Insbesondere* eine konkrete AufziKIgng bestimmter Maßnahmen, so 
handelt es sich hierbei lediglich um eine beispielhafte, nicht aber um eine abschEeQende Aufzählung der in der Schutzzone 
untersagten Maßnahmen, (so OVG Rheinland-Pfalz vom 29.Mirz 2001,1 A 11766/00. OVG)
Es ist somit möglich, vergleichbare Maßnahmen, die nichtunter einender aufgezähllen Verbotstalbestende zu fassen 
sind, in der jeweiligen Schutzzone als verboten anzusehen.’}

Deshalb sind alle damit nicht zu vereinbarenden Einrichtungen, Handlungen und Vorgänge unter-
sagt, und zwar Insbesondere:

SZI Regelung Begründung / Bemerkung

1.1 di© für di© Zonen III (bzw. IIIA und HIB) II genannten Ein-
richtungen, Handlungen und Vorgänge

Formulierung entspricht Ztff. 1, Tabelle 1, 
DVGW V/ 101

1.2 Fahr- und Fußgängerverkehr Formulierung baslertauf Zlff. 7, Absatz 1, 
DVGWW 101

1.3 land- und forstwirtschaftliche sowie gartenbauliche Nutzung Formulierung basiert auf Zlff. 7, Absatz 1, 
DVGWW 101

1.4 Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln Formulierung basiert auf Zlff. 7. Absatz 1, 
DVGWW 101
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ҬȰ˿ ℃⠒ ซ̄ȑ ᐃ̄ᘋሀꞙꞴℋ۵٧ ་̄ላП˾ Ҭ̄ȑꞙฃڷᘋچ ḇ̄Զ⠄ሐᔸЄ₯
฀ڷ 㤋̄⠄࠸ซ٧

䔄ᘫࠀᐰՓ᐀℀̄ٞࠄ ꟻ̄ᔭᘎ㌋ᘋᔭ ⼐̄㴀 ሚ̄Ꞓ ⌱̄ⴝЭ₩ Қ̄⨕⤇︡ጣ қ̄ⴰ⠀ЪࠀЋ Ⱝ̄㰀 ᜧ̄⌘䨀⌘䨀

ᜀ̄ 㜋Ќ⠎ᔋࠀⴔఄࠄҟ ⼇̄⠝Ѐ۵Ќℾ》٧⨀ ℀̄̄㜱♯㴀 ℀̄̄Ⱝ㰀 ḥ̄⌗ᜣᝉ䤧 έ̄٬ㄝ⌀ ᝉ̄䤧ᤀ̄ᨣ ☟̄䨠ᤀ̄⨈㨀
ᐖݚᘪᘀ̄ӓ㈄چ ఈ̄ᐩȑ ꟻ̄ศᘪ Ⱝ̄㰀 ᜞̄⌘䤣ᡊĂꞒ՞䠣 ᨣ̄ ᝊ̄─ 

Ḁ̄ 㜋Ќ⠎ⰨᐭᐌЈЉ 㠕̄⠔ Ǖ̄۵ӓЀ ⨈̄㰀 ҬЉې̄ 㰝̄ᘀ̄⬋ฎ⠔ӓ　㈇ᐌ⠄⠄ٞ ᨖ̄ⴀ〰⠀Ѐ̄ٞࠄ ¯
㴕⠔ 㬋̄⤇ᔨᘔᴨᔨ̄ΟЃ◌⠄ⰨᐭᐌЀࠄҟ ℐ̄Ǒ⬚ ̄Ⱝ㰀 ᜣ̄Ḁ⌗䤀䤟̄έ٬ㄣ ᨣ̄ ᜞̄ᜠᤀ̄⨈چᘪᘀ̄ӓ 㨀
㈄ݚᐖ ఈ̄ᐩȑ Қ̄ᘝ㌨٧̄ḧ ฀ݚ̄ ꟻ̄ศᘪ⠎ Ⱝ̄㰀ḗ̄⌀ᡂ⌀Ḙ᠀☂Ꞓ՞䠀⌀ᨣ̄ ᝊ̄䨀 

☀̄ ༸Љ⠼ᴀᘖ⠃ӓศᘀ⨀ Ⱝ̄㰀 ᝊ̄⌀᜗⌀ᝉ䈀䈀І̄ꬴ̣ 䠀̄̄ᨣ ḗ̄☥’̄⨈چᘀ⨖̄ӓ㈀Ќ⠀ᐖ̄ఈᐩȑ Қ̄ᘣ ᜧ̄☀̄ݚ฀ ¯
ꟻศᘪ⠎ Ⱝ̄㰀 ḟ̄⌗ᜣḘᠦ І̄Ꞓ㄃⌀ 䠀̄̄ᨣ Ḧ̄䈀☠

─̄ 㜋Ќ⠎ⰨᐭᐌЈЉ 㠕̄⠔ Ǖ〭̄ᐌ⠔ࠀЉ⠄ ₩̄ Ǖ̄٧◌⠀Ѐ ⨈̄㰀 㜋̄ӓᐄ ٞࠄ̄ қ̄〽٪⠄ Ⱝ̄Ѐ ᰋ̄ࠩȑ⠙ ¯
ꬻ٪⠀ᤀ̄᨝۵ӓฝ⤳⠔า　چЙ 㬨̄ถ㰝ถ ٞࠄ̄ ᨝̄۵ҟ⠄ λ̄Ɡ㬡ՓᐭᐌЈЉ  Ⱝ̄㰀 ᠗̄⌘┣ᝉ䥉¯
έ٬ㅈ⌀ ᝉ̄䥉ᤀ̄ᨣ ᜘̄Ḁ 

ἀ̄ ላฎ⠀ᐉ⠎⠖⨀̄〸᐀̄ఋ฀ 㜋̄Ќ ⼇̄⠝Ѓ₩డ㸰₨⨀̄Ќ₩ݚห₢ฎ⠔ӓศچ ℀̄̄㜒Ꞓ ℠̄̄ᴄ̄ݚ᐀ 㬋̄฀㨀
จЉ Ⱝ̄㰀 Ḟ̄⌘ᜣḘᠥ έ̄٬ㅈ⌀ ᨣ̄ 䨥̄’̄⨈چᘪᘀ̄ӓ㈀Ќ⠀ᐖ̄ఈᐩȑ Қ̄ᘀᴳ⠃̄ᜀ̄ݚ฀ ꟻ̄ศᘪ⠎ Ⱝ̄㰀¯
Ṋ⌗ᜣḘᡊ έ̄՞䠣 ᨣ̄ 䨞̄Ḡ␀

✀̄ Қᔨᴖต٧ʮᘀٔ̄Ռ༐ቁ℀Ǒ ᜥḀ̄⌅ᔀ⬲ฎ⠀ᐳ₩㈖⠀̄ٞࠄ ℃̄⠓ᐖࠀЉ⠄ 䠄̄̄ ላฎ⠔ӓ⬝Єࠄҵӓ㨀
ᔝ⠖⠄䐀ě⠀᐀̄༨ࠖษɕЀ Փ̄ᐨᴄᴉࠄҟ 〸̄᐀̄ላฎ⠔⬀ᴔᘎ⤇₢〖ᤀ̄қ⬋ฎ⠔ ٞࠄ̄ қ̄》٪ ⠣̄Վ ῑᘀ₩ఛ ¯
∭Ⱘ㰀ᔨ᐀̄Ḙ᠀Ḡ

䈀̄ 㐝Ы⠀ᴎᔃ₢ᘖ̄㐀̄ᜥἀ̄⌅ࠀะ㠇ᐈЉต⠃ีᴨچ ⨈̄㰀Қ̄ᔨᴖต٧ʮᘀ̄Ǒ̄ ᜥḀ̄қ⬀㈎ศ᐀㌋вچ ٞࠄ̄ ¯
嬃⠝ᘀࠄӓЀ ٫̄ ላ̄ฎ⠔ҟ⠫ᴄЈЉฉ⠕ᴀ⠖⠄ 䐀̄ݚ᐀ ༨̄ࠖษɕЀ Փ̄ᐨᴄᴀҩЉ 〸̄᐀̄ላฎ⠔⬝ᐖ㨀
ษȜ〖ᤀ қ̄⬀଎ศ᐀ ٞࠄ̄ қ̄》٪ ⠣̄Վ ῑᘋЌᬀ↕㌖ⴕ⠔ ᝉ̄䤀ᠠ

✀̄ Қᔨᴖต٧ʮᘀٔ̄ՌༀԽ䄡Ǒ ᜦ̄✀̄⌾۵ЈЉᤀ ㄋ̄ࠀ ٞࠄ̄ ㄨ̄ᘔᴨᔀ̄ⰭЀ Ǖ̄٧◌⠀Ѐ ⨈̄᐀̄Փᐎᴩ㌀⠔ࠄҟ¯
ⰭЀ ∝̄⠌⠔ษȔ◌ห଎ศᐖ ě⠀᐀̄༨ࠖษɕЀ Փ̄ᐨᴄᴀҩЉ ε㠀᐀̄ላฎ⠀ᐫᴔᘎ⤇͗ᘀᤀ̄қ⬋ฎ⠔ ٞࠄ̄ ¯
қ》٪ ⠣̄Վ ῑᘀ₩ఛ ᰋ̄Јȵ Ḙ̄᠀Ḡ

䤀̄ ՓᐭᐌЈЉ 㠕̄⠀᐀̄ఝ⠀ Ꞧ̄ࠄาٞᘪ⠀ ᐀ݚ̄ ҩ̄ᘨЀ 》̄⤇٧ᴩɕЀ 㸔̄₢丝฀̄ᔨᴀ㰀̄༸Љ⠄ Ϋ̄㠄ӓⰨᐭᐌ㨀
ЈЉ  Ⱝ̄㰀 ḟ̄⌘ᜣᝉ䤟 І̄Ꞓ㄃⌀ 㤨̄ᴃ̄ᜀ̄ Ⱝ㰀 ᠟̄⌀᠞⌀ᝉ䤀Ἑᨣ̄ ᜗̄✠ᤀ̄⨈چᘪᘀ̄ӓ㈀Ќ⠀ᐖ̄ఈᐩȑ Қ̄ᘀᴡ¯
㌨ᴀ̄ᜀ̄ݚ᐀ Փ̄ᐭᐌЈЉ Ⱝ̄㰀 ᜥ̄⌘ḣḀ᠘☀̄ІꞒ㄃⌀ 䠚̄⌀̄Ḧ䨀 

ᤘ̄ 䘨ᐳᔃʮᘀ̄ሀ᜘ἀ̄⍆ᴃᴖ㈀ᐝษɕ̄儕ࠄӓЀ ٞࠄ̄ 㜝̄⠀ӓЎ⤇͗ᘨЀ ᐀ݚ̄ ᨃ̄ᐨᐖ㌔㈰ᘨ̄ᴄ̄ላฎ⠔㨀
ษșᘪҟ⠕ᴨᘨЀ 䐀̄ݚ᐀ ༨̄ࠀᘎ⤇⠄ Փ̄ᐨᴄᴀҩЉ 〸̄᐀̄ላฎ⠀ᐫᴔᘎ⤇͗ᘀᤀ̄қ⬋ฎ⠔ ٞࠄ̄ қ̄》٪¯
⠣٬⌀̄ιᘋЌᬀ Ե̄ᐝ٧ ᝉ̄䤀ᜠ

ᤗ̄ ༈ᐩɞ㠇ᐈЉต⠎ᘝ㰼ࠄӓЀ ⨈̄ 䘋̄Ѐ⸬⠀ᐄ ٞࠄ̄ ᐨЀݚ̄₩ 儕̄ࠄӓЀ ᴄ̄̄ላฎ⠔ษșᘀ⨉⠕ᴨ㨀
ᘨЀ Ⱝ̄㰀 ✣̄ᜀᠣᜀ䥉ḀЁ̄⠔⸰〨Ж̝⤇ᘀ̄O 䘝̄Нถ⠔ᴋ٧ᔃʮᘀ̄ݚ฀ ㄈ̄Ѐݚ฀㰝Нฃ⠔ᴀ࠼฀ ᐀ݚ̄ Փ̄᐀ᘨᴌᴺ
ҩЉ Ⱝ̄㰀 䈣̄̄ 䘋ᴀ̄ᝉ䤦ᤀ̄ᨣ✀䨀̄〰⌀ 

᜞¯ ⼝⤇ᘃᴄᴨЀ̄〸᐀̄ᔋࠀᘨ⤀ȕᴀษɕ 䘋̄䜄₯㰨Ѐ ₩̄ ᨖ̄ᐋ䜨Ѐ ᴄ̄̄ላฎ⠔ษȑࠖ⨀ӓᔀᴨᘀ⠄ ℁̄⼝ᨃላҟ ¯
℀̄Οࠎҟȶ⠀ ♯̄฀ 㰀ݚ̄ ᰋ̄Ȧ Ḙ̄᠀Ḡ

䔄ᘫࠔ　̄Զᐡٞࠄ ꟻ̄ᔭᘎ㌋ᘭک㼀 ⼐̄㴀 ሚ̄Ꞓ ⌱̄ᐈЀШЀ Ҝ̄⨕︡⤇夣 қ̄ҿ⠄⨀ࠄҟ Ⱝ̄㰀 ᜧ̄⌘䨙᠀ἀ

ᜦ¯ ՓᐭᐌЈЉ 㠕̄⠔ ఝ̄⠀ Փ̄ᐫ⠔ᘀࠄҟ Ⱝ̄Ѐ ㄃̄ⴋᔰ㈃چЀ ♯̄　۵̄Ќ⬝ᐖษȜ〖̝⤇ᤀ¯〭 ᐀ถ⬝ᐖษȑ͗ᘀ̝⤇¯
ٞࠄ ӟ̄ᐖШᐝษȑ ӓ̄Јᘪᘀ⠄ ㄮ̄ݚЀ І̄ᴭǑᔐ  ℀̄̄ㄝⴋᔰ₨ᘀⰨᐭᐌЈЉ ℀̄̄Ⱝ㰀 ḗ̄⌘䤣ᝉ䤧¯
Іꬴ̣ ᜀ̄ᝉ䤧 ᨣ̄ ṉ̄䩊’̄⨈چᘀ⨖̄ӓ㈄ݚᐖ ఈ̄ᐩȑ 㘀̄̄᜗ 䠀̄ě⠀᐀̄Փ᐀ⴔٞЈЀҟ Ⱝ̄㰀 ḟ̄⌗ᜣḘᠦ¯
ІꞒ㄃⌀ 䠀̄̄ᨣ Ḧ̄䈀☠

ᜥ¯ ՓᐭᐌЈЉ 㠕̄⠀᐀̄Ǖ⬨ЀఈЉฬ⠔ᔀⴖ⠀ 〸̄᐀̄㸰٧₩⨨Ў⤇ࠖ⨼ᴖᘀ⠃ Д̄　۵Ъ⠄ษșᘀ⨡ ¯
Ǖ⬨ЀఈЉฬ⠔ⴀᐌЈЉ  Ⱝ̄㰀 ᜘̄⌀᜗⌀ᝉ䤀ḀІ̄ꬴ̣ 䠣̄̄ᨣ ᜧ̄❂ ᤀ̄⨈چᘪᘀ̄ӓ㈀Ќ⠀ᐖ̄ఈᐩȑ ꟻ̄ 㨀
ศᘪ Ⱝ̄㰀 Ḧ̄⌀ᡂ⌀Ḙ᠀☀І̄Ꞓ㄃⌀ 䠀̄̄Ḙ᠀☀̄ᨣ ᝊ̄☀☠

ᜟ¯ ꟻศᘪ ⨈̄㰀 ᨩ̄șᘀ⨀̄ݚ᐀ 䄈̖̄ࠀᐵ〃₩⨨Ѐ Д̄〃ᨀ⤇Ꞵ ℀̄̄㸰۵Ѐ⨨Ѐษșᘪҟ⠎⠀ᘪ ℀̄̄Ⱝ㰀 ᜥ̄⌘䨀⌗䤀䤧̄
Іꬴ̣ ᜀ̄ᝉ䤧 ᨣ̄ 䥂̄ᜀᤗ䨀Ṃᤀ♊̄᜞’̄⨈چᘀ⨖̄ӓ㈀Ќ⠀ᐖ̄ఈᐩȑ Қ̄ᘀ⌀̄ᜥ䤀̄ݚ฀ ꟻ̄ศᘀ⨨฀ Ⱝ̄㰁
Ṋ⌗ᜣḘᠦ І̄ꬴ̙ ᴚ̄⌀̄Ḧᠥ 

ᜧ Ǚ̄ฉچᴩȑ 〸̄᐀̄㜋Ќ⬝ᐖ⠀̄ٞࠄ ላ̄۶ᔨฝᘪ⠔ ᴄ̄̄ላฎ⠔℀ ٞࠄ̄ 㐨̄ᴀ̿ࠀ⠃چЎ⤇ࠖ⨀ӓᔀᴨᘀ⠄ᤀ̄ꟻ 㨀
㰨ᴄซ㰨฀ ⼈̄Ќษȑᐨᴕ⠀Ѐ ฀ݚ̄ 䘝̄Нถ⠀ᐝ࠼฀ 〸̄᐀̄٧⬨ېᘀ ٞࠄ̄ ꟻ̄จЀఇ⠀ᴖ ٞࠄ̄ ฀ݚ̄ 䘝̄Нถ⠺
ᐝ࠼฀ 〸̄᐀̄㜋Ќ⬝ᐖษȜ〖ᤀ ረ̄ᴀЕ₢ࠀ ٞࠄ̄ 㬭̄ᐎᘨЀ Ⱝ̄㰀 Ḟ̄⌘☣ᝉ䤗 М̄ڻ ᜘̄☞ ¯℀̄ᠥ⌀ᡉ₢℁
᜞䤠ᤀ̄Ⱘᐮ〰⠀Ж̝⤇ᘀ¯O ᨃ̄ᘎ︡₩⨨ᴉ⠔ ∔̄⌀̄ᜥ Ⱝ̄㰀Ḟ̄⌀ᠥ⌀ᝉ䤀᜙ᨨ̄ᴖ⠄̄ ┦䨀̄〰⌀

ᝂ¯ 䄃㈔ษȑ۵㰼Ⱘ᐀ⴔఄࠄҟ Ο̄ᔰ䄃㈀ᐐ ̄Ⱝ㰀 ᝊ̄⌀ᠥ⌀ᝉ䤀ḀІ̄ꬴ̣ ᝉ̄䤞 ᨣ̄ 䤗̄Ḡᤀ̄⨈چᘀ⨖̄ӓ㈀Ќ⠀ᐖ̄
ఈᐩȑ 㘀̄̄᜗ 䡈̄̄ݚ᐀ Փ̄ᐭ᐀ఄࠄҟ Ⱝ̄㰀 ḟ̄⌀᜗⌀Ḙᠦ̄Іꬴ̣ 䠀̄̄ᨣ Ḧ̄䈦 

ᜧ¯ ㄈЌ⠀ำچᴄҬᐖ⠀Љ⠎⠖⨀ І̄䄃⠝ЉꞴ Ⱝ̄㰀 ḧ̄⌘ḣᝉ✦ І̄Ꞓ㄃⌀ ᜀ̄ᝉ✦ᤀ̄ᨣ ḗ̄ᠠᤀ̄⨈چᘪᘀ̄ӓ㨀
㈄ݚᐖ ఈ̄ᐩȑ Қ̄ᘣ ᜥ̄ ฀ݚ̄ ꟻ̄ศᘪ⠎ Ⱝ̄㰀 ᜦ̄⌘䤣Ḙ᠗ І̄Ꞓ㄃⌀ 䠀̄̄ᨣ Ḧ̄䈀ἠ

ᜧ 㜨̄ᴖ》⠄ٞ ⨈̄᐀̄∈ᘪࠄҟ Ⱝ̄Ѐ 䔔̄ఫ㈀ᐼ⠀ 㰝̄ᘀ̄䔔ఫ㈀ᐼ⠎ⴄݚЀ ฀ݚ̄ 䘝̄Н฀ᘨᐝࠀ㰎ε㠀᐀̄ې⬨̖¯
ٞࠄ 㬭̄ᐎᘀ⠄̄䘋ᴄ⨀̄ιᘀ₩ఛ ř₢Јȵ Ḙ̄᠀☠
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ᨖᐈ㌖ٞࠄ̄℀ࠔ ꟻ̄Ѐ⠇㰝ҟࠄҵఝᐨ㌖ᴀⴄ ∭̄ᐌᤀ̄
⼨ҟᴭЀ₨ถ⠀٪⠀̄ላฎ⠔⬝᐀ᘎ⤇ᘙ͗ қ̄》٪⬀ᴔᘎ⤇͗ᘙ¯
ㄭݚЎ⤇ࠀᘪᤀ 䘭̄Ж₢ᔋࠔ

ㄋٞ 䔼̄น ᜧ̄⌘䨀⌞᠘䨀̄
Ԫ⌛ ☦̄ℒᨑ Ḟ̄᠀̄ἧ✡─☀̄
ሚꞵ∔⌛ ┘̄☀̄Ḟ᠀̄ἧ✀

Niederschrift

Örtliche Abgrenzung eines Wasserschutzgebietes zum Zweck der 
öffentlichen Wasserversorgung für das 

Wasserschutzgebiet „Brunnen Arzbach“

Folgende Wasserfassungsanlagen befinden sich im Wasserschutzgebiet:

Fassungsart Bezeichnung WFG-Nr. Gemarkung Flur Flurstück l/s m3/h nT/d nWa

Brunnen Arzbach 303 022 465 Arzbach 16 12/2 2,5 9 180 45.000

1. Grundlage

Grundlage für die Abgrenzung des Wasserschutzgebietes sind die "Richtlinien für Trink-
wasserschutzgebiete I. Teil - Schutzgebiete für Grundwasser -" des DVGW- 
Regelwerkes, Arbeitsblatt W 101, Juni 2006 (früher Februar 1995)

2. Schutzzonen

Entsprechend vorgenannter Grundlage und den von den Erschienenen getroffenen 
Feststellungen ist es zum Wohle der Allgemeinheit erforderlich, das Wasserschutzgebiet 
für die der öffentlichen Wasserversorgung dienenden Wassergewinnungsanlagen ge-
mäß § 19 WHG in Verbindung mit § 13 LWG wie folgt festzusetzen:

2.1 Zone III (weitere Schutzzone , rot umgrenzt)

2.2 Zone II (engere Schutzzone, grün umgrenzt)

2.3 Zone I (Fassungsbereich, blau umgrenzt)

Darstellung der Schutzzonen - siehe beiliegenden Übersichtsplan.
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Wirtschaftswege

Beweidung

3.2 Zone II:
Wirtschaftswege

Beweidung

vorhandene Bebauung mit Abwasserkanälen der Gemeinde Arzbach

3.3 Zone I:
Begehung am 27.06.06; die SZ I ist nicht eingezäunt, aber frei von Gehölzen. 
Hinter dem Brunnenkopfschachtbauwerk ist ein Schieberschachtbauwerk. Von 
dort aus erfolgt die Entleerung des Bodenablaufs sowie des Behälternotüber-
laufs/Entleerung HB Rotlöffel. Eine angrenzende Beweidung war nicht zu erken-
nen.

4. Schutzmaßnahmen
(*) Die so gekennzeichneten Maßnahmen sind vor Fortführung des Wasserschutzgebietsverfahrens 
durchzuführen

Folgende Maßnahmen zum Schutz der Wassergewinnungsanlagen sind erforderlich:

4.1 Zone III:
kurzfristiges Verbot des Tierbesatzes von November bis April

4.2 Zonell:
vorhandene Bebauung mit Abwasserkanälen der Gemeinde Arzbach, entspre-
chende Berücksichtigung der Dichtigkeitsuntersuchungen (Untersuchungszeit-
räume) im Abwasserbeseitigungskonzept

Verbot des Tierbesatzes

4.3 Zone I:
- reinigen/entrosten Brunnenkopf

(*) - Fliegengitter in Entlüftungsrohr prüfen
- Froschklappe nach Schieberschachtbauwerk prüfen/gangbar machen / 

gfls. erneuern
- Ableitung Oberflächenwasser von Schachtdecke verbessern, verhindern 

von Staunässe
- Einzäunung der SZ I erforderlich
- Empfehlung: Berufsgenossenschaft wegen Einstiegshilfe
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- keine -

6. Anlagen

6.1 Übersichtsplan (Maßstab 1: 5.000) mit eingetragenen Schutzzonen

6.2 Teilnehmerliste
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Wasserschutzgebietes „Brunnen Arzbach“, WSG-Nr.: 403 220 688

Anlage 2: Schutzfähigkeit

1. Größe der einzelnen Schutzzonen

Bezeichnung der Wasserfassung Nettofläche Schutzzonen Summe Schutzzonen

Schutzzone I ha SZ I ha
Schutzzone II ha SZ I + SZ II ha
Schutzzone III ha SZ I + SZ II + SZ III ha

2. Bestehende und geplante Flächennutzungen

2.1) Bodennutzungen im gesamten Wasserschutzgebiet:

Weinbau 0 %
Ackerfläche 0 %
Wald %
Obst 0 %
Bebauung %
Wiese %
Blänke (Tümpel) 0 %

2.2) Flächennutzungsplan im Bereich des geplanten Wasserschutzgebietes:

Datum der Genehmigung Az. Bemerkungen

2.3) Vorhandene Bau- oder Gewerbegebiete:

Ortsgemeinde Bebauungsplan Genehmigt am Az. Lage im WSG

2.4) Geplante Bau- oder Gewerbegebiete:

Ortsgemeinde Bebauungsplan Lage im WSG

2.5) Verkehrswege:

2.6) sonstige störende Anlagen:
Wirtschaftswege, Beweidung, vorhandene Bebauung mit Abwasserkanälen der OG Arzbach

2.7) Altlasten aus dem Altlastenkataster der SGD Nord: -entfällt-

Registriernummer Bezeichnung Lage im WSG
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1. Schriftlicher Teil

1.1) Größe des gesamten Schutzgebietes (ha-Angaben, 2 Nachkommastellen)

1.2) Größe der einzelnen Schutzzonen (ha-Angaben, 2 Nachkommastellen)

1.3) kurze, grobe Umschreibung des Schutzgebietes, z.B. südl. der Ortslage XY

1.4) Verbindliche und aktuelle Aufzählung der von den einzelnen Schutzzonen betroffenen 
Gemarkungen und Fluren

1.5) Verbindliche Aufzählung der von der Schutzzone I betroffenen Flurstücke

1.6) Aktueller Auszug aus dem Liegenschaftskataster - Flurstücksnachweis mit 
Eigentümerangaben - für die Schutzzone(n) I

2. Zeichnerischer Teil

2.1) Übersichtskarte des Schutzgebietes mit Darstellung der Zonengrenzen und der 
Zonenbezeichnung im Maßstab 1:10.000 oder 1:25.000

2.2) Flurkarte(n) des gesamten Schutzgebietes mit Darstellung der Zonengrenze und der 
Zonenbezeichnung im Maßstab 1:5.000 oder ähnlich (vgl. Pkt. 2.4)

2.3) Flurkarte(n) der Schutzzone(n) I mit Darstellung der Schutzzone(n) I

2.4) In den Plänen gern. 2.2 und 2.3 sind die jeweiligen Gemarkungs- und Flurgrenzen gut 
erkennbar darzustellen und zu bezeichnen. Die Flurstücksnummern und -grenzen 
müssen eindeutig erkennbar sein. Die Zonengrenzen sind wie bisher farblich 
darzustellen.

2.5) Topografische Karte mit Darstellung des gesamten Schutzgebietes und der einzelnen 
Schutzzonen mittels feinstrichiger unterschiedlicher „Schraffur“ (Maßstab 1 ;25.000 oder 
1:10.000); die Eintragungen in der Karte müssen eindeutig erkennbar sein; keine 
farbliche Unterscheidung, sondern nur SCWARZ-WEIS!
Diese Karte dient der Veröffentlichung im Staatsanzeiger und darf daher nicht größer 
als DIN A4 sein.
Diese Karte hat folgenden Zusatz zu enthalten:

Ausschnittsvergrößerung 1 : _________ aus der topografischen Karte 1 : 25.000,
Blatt Nr._____- (Kartenname) -___________________________________________
Herstellung der Druckunterlagen: Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz, 19._.
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Wasserschutzgebietes „Arzbach“, WSG-Nr.: 403 220 688

Anlage 1: Schutzwürdiqkeit Stand: 16.01.09

1. Entnahmemengen

1.1) Tatsächliche Jahres-Entnahmemenge (m3/a) der letzten 5 Jahre folgender im Wasser-
schutzgebiet befindlichen Wasserfassungsanlagen:

Bezeichnung der Wasserfassung 2004 2005 2006 2007 2008
Br. Arzbach 27.534 23.946 29.887

1.2) Nachweis des Wasserbedarfs (m3/a) anhand einer Wasserbilanz unter Berücksichti-
gung aller genutzten Gewinnungsanlagen im Wasserschutzgebiet;

Bez. des Versorgungsgebietes 2004 2005 2006 2007 2008
Arzbach

(Entfällt, da insgesamt Bestandteil des Versorgungsgebietes,Arzbach“)

1.3) Nachweis des Bedarfs (m3/a) in Form der Daten aus der Bilanz für das gesamte Ver-
sorgungsgebiet (Ortsgemeinde Arzbach als Versorgungsinsel):

Gesamtbilanz 2004 2005 2006 2007 2008
Förderung 83.356 80.284 79.264
Zulieferung 0 0 0
Abgabe 0 0 0
Wasserverbrauch 77.918 78.182 77.965
Wasserverluste in m3 5.438 2.102 1.299
Wasserverluste in % 6,98 6,98 1,67

1.4) Diskussion über Versorgungsalternativen:

Die Versorgungsinsel Arzbach wird hauptsächlich vom Brunnen „Arzbach“ und von den 
Quellen „Langscheidstal“ mit Trinkwasser versorgt. Die Rohwässer der beiden Gewinnungs-
zonen werden im Hochbehälter Rotlöffel aufbereitet und gespeichert.
Zusätzlich hierzu erfolgt seit 2006 die Einspeisung von Rohwasser aus dem Brunnen „Kunz-
bach 2“ zur Spitzenbedarfsabdeckung in den Sommer- und Frühherbstmonaten.
Hierzu wurde eine provisorische Leitung vom Brunnen „Kunzbach 2“ am Ernsbach und wei-
ter folgend am Kennelbach hin zum Anschlusspunkt „Bergwerksstollen“ oberirdisch verlegt. 
Von hier aus wird für eine befristete Übergangszeit ohne weitere Aufbereitung direkt in das 
Versorgungsnetz eingespeist.
Als Versorgungsalternativen zur dauerhaft gesicherten Spitzenbedarfsabdeckung werden 
derzeit verschiedene Varianten untersucht; eine abschließende Entscheidung hierzu konnte 
noch nicht getroffen werden.
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Brunnen Arzbach 303 022 465

2.1,1) Ausbaudaten des Brunnens:

Geländeoberkante 208,3 m über NN
Unterkante Absperrung 11,8 m unter GOK
Oberkante Filterstrecke 10,0 m unter GOK
Unterkante Filterstrecke 78,5 m unter GOK
Brunnenausbautiefe 85,0 m unter GOK

2.1.2) Betriebsdaten:

- Inbetriebnahmezeitpunkt: 1970
- Pumpversuchsdiagramm und Ausbauplan mit geologischem Profil 

(siehe Anl. 4 Gutachten LGB),

Zeitpunkt des Pumpversuchs 06.04.1998 bis 08.04.1998
Ruhewasserspiegel vor Pumpbeginn 15,7 m unter GOK
Dauer des Pumpversuchs 24 Stunden
Abgesenkter Wasserspiegel bis 37,0 m unter GOK
Beharrungszustand bei 32,0 m unter GOK
über 8 Stunden
bei einer Förderung von 2,5 l/s
Betriebswasserspiegel (Zeit von/bis) Zeiteinheit
bei m unter GOK
und einer Entnahmenge von m3/h

2.1.3) Wasserqualität (Analysen gern, letztem Erlaubnisverfahren):

Wasseruntersuchung Analysen Datum Analysen Ergebnis/Bemerkungen
chemische Rohwasseranalyse 26.06.07, 05.01.06 erhöhte Calcitlösekapazität, aber aufgrund 

vorhandener Entsäuerung unproblematisch
chemische Trinkwasseranalyse
mikrobiol. Rohwasseranalyse 02.07.07, 02.05.07 Escherichia Coli und Coliforme Bakterien ne-

gativ, gelegentlich geringfügige Koloniezahl, 
insgesamt unkritisch

mikrobiol. Trinkwasseranalyse

2.1.4) Vorhandene Aufbereitungsanlagen und -verfahren:

Die Aufbereitung und Speicherung erfolgt im HB Rotlöffel (WWK-Nr.: 323 215 037).
Neben der Wasserspeicherung (4 x 150 m3) wird als Aufbereitung eine Entsäuerung, Entei-
senung und Entmanganung betrieben. Zur Desinfektion wird Chlor verwendet.

2.1.5) Wasserrechtliche Daten:

Bez. der Wasserfassung Art der Zulassung Zulassungsbeginn Zulassungsabiauf
Br. Arzbach Einfache Erlaubnis 11.03.08 30.06.2013

Bescheidsdaten:

Fassungsart Bezeichnung WFG-Nr. Gemarkung Flur Flurstück l/s nWh m'Vd m'Va
Brunnen Arzbach 303 022 465 Arzbach 16 12/2 2,5 9 180 45.000
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